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Abstract

In Deutschland sind unterschiedliche Ausgabenträger für die Finanzierung von 
Pflegeleistungen zuständig, wobei die gesetzliche Pflegeversicherung den größ-
ten Ausgabenanteil übernimmt. Allerdings gibt es Herausforderungen, wie die 
steigende Zahl pflegebedürftiger Personen, u. a. bedingt durch den demografi-
schen Wandel, und soziokulturelle Trends in der Gesellschaft, die zu einer stär-
keren Nachfrage in Richtung vollstationärer und professioneller Pflege führen. 
Nicht nur diese Umstände sorgen für höhere Ausgaben, sondern auch die Not-
wendigkeit einer höheren Pflegepersonalausstattung. Aus diesem Grund sind 
eine Erhöhung der Beiträge der gesetzlichen Pflegeversicherung und/oder die 
Einschränkung von Pflegeleistung, wodurch der zu finanzierende Eigenanteil 
steigen würde, unumgänglich. Fraglich ist somit, inwieweit die Zukunftstauglich-
keit des Finanzierungssystems der Pflege gewährleistet ist. Die vorliegende Arbeit 
geht daher sowohl auf die vergangene als auch prognostizierte Entwicklung der 
Finanzsituation sowie der Zahl der Pflegebedürftigen ein. Angesichts der lang-
fristigen Tragfähigkeit der Finanzierung des Pflegesystems und der Verhinderung 
des Absinkens des realen Pflegeversicherungsleistungsniveaus sowie starker Bei-
tragssatz- bzw. Prämienanstiege scheint eine Reform schließlich unausweichlich.
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1 Einleitung

1.1 Hintergrund 

Die Finanzierung der Ausgaben für pflegerische Leistungen erfolgt in Deutschland 
durch unterschiedliche Ausgabenträger, wobei die gesetzliche Pflegeversicherung 
den größten Anteil der Ausgaben trägt. Die Pflegeversicherung ist die jüngste von 
insgesamt fünf Säulen des deutschen Sozialversicherungssystems. Nach zwei 
Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat wurde das Pflege-
Versicherungsgesetz (PflegeVG) im Jahr 1994 verabschiedet. Daraufhin wurde 
zum 01.01.1995 die gesetzliche Pflegeversicherung mit dem Elften Sozialgesetz-
buch (SGB XI) als eigenständiger Zweig der Sozialversicherung eingeführt. Dem 
Gesetzesbeschluss ging ein langjähriger Diskussionsprozess voraus, der sich in 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung des SGB XI fortsetzt. Mit der Einführung 
der Versicherungspflicht gegen das Pflegebedürftigkeitsrisiko wurde das Ziel 
verfolgt, die Situation Pflegebedürftiger und deren Angehörigen nachhaltig zu 
verbessern, die pflegerische Versorgung auszubauen und die finanziellen sowie 
sozialen Auswirkungen des Pflegerisikos abzumildern (BMG – Bundesministerium 
für Gesundheit, 2021c, S. 10). Hinsichtlich der Ausgabenträger wurden eine Re-
duktion der finanziellen Belastungen der Pflegebedürftigen und der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) angestrebt. Zudem sollten eine Verringerung der 
Zahl der Empfänger:innen von Hilfe zur Pflege und damit der Sozialhilfeausgaben 
erzielt werden, um die öffentlichen Haushalte finanziell zu entlasten (Deutscher 
Bundestag, 1997, S. 8–9.; Gaertner, 2020, S. 62). Die gesetzliche Pflegeversi-
cherung setzt sich aus der sozialen Pflegeversicherung (SPV) und der privaten 
Pflege-Pflichtversicherung (PPV) zusammen (Bundesverfassungsgericht, 2001, 
Rn. 2). Dabei basiert die SPV auf einkommensbezogenen Beiträgen und dem 
Umlageverfahren, während die PPV überwiegend durch altersabhängige Prämien 
und nach dem Anwartschaftsdeckungsverfahren finanziert wird (Greß, Haun & 
Jacobs, 2020, S. 245). 

Die Bedeutung der Pflege wurde durch die Coronapandemie noch stärker in den 
politischen sowie gesellschaftlichen Fokus gebracht (Schuppann, Militzer-Horst-
mann, Stutzer, Müller & Schmiedel, 2022, S. 27). Die demografische Entwicklung, 
die steigenden Eigenanteile und die angestrebte Verbesserung der Pflegeperso-
nalsituation stellen die Finanzierung im Pflegebereich vor große Herausforderun-
gen. Durch den demografischen Wandel ist sowohl von einer steigenden Anzahl 
Pflegebedürftiger als auch von einem sinkenden Erwerbspersonenpotenzial auszu-
gehen (Bahnsen & Wild, 2021, S. 1, 2; Kochskämper, 2021, S. 8–10). Entsprechend 
sind ceteris paribus zunehmende Ausgaben und niedrigere Beitragseinnahmen 
zu erwarten. Zudem wurden im Jahr 2019 fast ein Fünftel der Pflegebedürftigen 
vollstationär in Heimen versorgt. Bei rund einem Drittel der im häuslichen Umfeld 
versorgten Pflegebedürftigen erfolgte professionelle Pflege (Destatis – Statis-
tisches Bundesamt, 2020b, S. 9, 46). Sofern diese Anteile nicht entsprechend 
sinken und die Personalausstattung je Fall mindestens erhalten bleiben soll, führt 
eine zunehmende Anzahl Pflegebedürftiger zu einem Anstieg des Arbeitskräfte-
bedarfs in der professionellen Pflege (Kochskämper, 2021, S. 8). Die Forderungen 
nach einer höheren Personalausstattung und einer besseren Bezahlung der Pfle-

Die gesetzliche 
Pflegeversiche-
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gekräfte verfestigen den Trend zu steigenden Ausgaben. Infolgedessen müssten 
entweder die Beiträge bzw. Prämien der gesetzlichen Pflegeversicherung erhöht 
und/oder die gesetzlichen Pflegeleistungen eingeschränkt und damit die Eigen-
anteile angehoben werden. Steigende Eigenanteile der Pflegebedürftigen werden 
jedoch seit längerem öffentlich kritisiert und würden die Pflegeversicherung in 
ihrer Zielsetzung schwächen (Donges, Eekhoff, Franz, Fuest, Möschel & Neumann, 
2005, S. 56; Kochskämper, 2021, S. 5). Auch Beitragssatzerhöhungen seien auf 
Dauer keine tragfähige Lösung (Deutscher Bundestag, 2019). 

Durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG), dessen 
wesentliche Teile am 20.07.2021 in Kraft traten, sollen die Strukturen in der Pfle-
ge angepasst werden, um die Situation in der Pflege zu verbessern und eine 
zukunftsfeste Grundlage zu schaffen (Entwurf eines Gesetzes zur Reform der 
Pflegeversicherung, 2021, S. 1, 62). So wurden bspw. die Tarifbezahlung für Pfle-
gekräfte und die finanzielle Entlastung der Pflegebedürftigen in stationärer Pflege 
gesetzlich festgeschrieben (BMG, 2021b). Vor der Verabschiedung des Geset-
zes rief das Reformvorhaben zahlreiche kritische Reaktionen hervor. Eine Ana-
lyse ausgewählter Maßnahmen durch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) 
kommt zu dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der Eckpunkte weniger zu einer 
gesteigerten Nachhaltigkeit sowie Demografiefestigkeit beiträgt als vielmehr zu 
deutlichen Umverteilungseffekten führen würde (Kochskämper, 2021, S. 4, 35). 
Zudem schätzen Bahnsen und Wild (2021, S. 1) vor allem die angekündigten Mehr-
ausgaben vor dem Hintergrund der demografischen Alterung als eine zusätzliche 
Herausforderung für die SPV ein.

1.2 Datengrundlage und Vorgehen

Die Gesundheitsausgabenrechnung (GAR) folgt dem internationalen Referenzsys-
tem des System of Health Accounts, das eine einheitliche, international vergleich-
bare Systematik der Ausgabenerfassung im Gesundheitswesen anstrebt (Destatis, 
2019b, S. 3; 2022c, S. 3, 6). In der GAR bestehen die Gesundheitsausgaben 
definitorisch aus den laufenden Gesundheitsausgaben und den Investitionen. 
Dabei zählen zu den laufenden Gesundheitsausgaben Verwaltungsausgaben des 
Gesundheitssystems und Leistungen sowie Güter, die das Ziel der Prävention, Be-
handlung, Rehabilitation sowie Pflege verfolgen. Dagegen werden Aufwendungen 
für Forschung und Ausbildung, Ausgaben für den Ausgleich krankheitsbedingter 
Folgen, wie Leistungen zur Eingliederungshilfe, und Einkommensleistungen, wie 
Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall, nicht berücksichtigt. Diese Ausgaben 
bilden mit den Investitionen den erweiterten Leistungsbereich. Ausgaben für Leis-
tungen und Güter, die die Gesundheit nicht oder nur im weitesten Sinn fördern, 
werden weder den laufenden Gesundheitsausgaben noch dem erweiterten Leis-
tungsbereich zugerechnet. Zudem werden in der GAR nur die Ausgaben für die 
letzte Verwendung von Dienstleistungen, Gütern und Investitionen betrachtet, 
d. h. die gesundheitsrelevanten Transaktionen müssen für gewöhnlich eine direk-
te Beteiligung der Patient:innen bzw. der Bevölkerung aufweisen. Somit werden 
Vorleistungskäufe nicht berücksichtigt (Destatis, 2019b, S. 3, 2020a, S. 3, 4, 13). 

Das GVWG adres-
siert die Anpassung 
der Pflegestruk-
turen, um eine 
Verbesserung der 
Pflegesituation zu 
erreichen.
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In der GAR wird insgesamt zwischen acht verschiedenen Ausgabenträgern für 
Gesundheitsausgaben unterschieden: 

• die öffentlichen Haushalte, 
• die GKV, 
• die SPV, 
• die gesetzliche Rentenversicherung, 
• die gesetzliche Unfallversicherung, 
• die private Krankenversicherung (PKV) inkl. PPV, 
• die Arbeitgeber:innen und 
• die privaten Haushalte sowie privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, wie 

die Diakonie, Malteser oder Caritas (Destatis, 2019b, S. 4, 2020a, S. 21, 22). 

Die Ergebnisse der Ausgabennachweise der einzelnen Sozialversicherungs-
träger weichen von denen der GAR ab, da alle Bestandteile des erweiterten 
Leistungsbereiches in den Ausgabennachweisen enthalten sind (Destatis, 2019b, 
S. 3, 2020a, S. 4). 

Vor dem Hintergrund der Zukunftsfähigkeit des Finanzierungssystems der Pflege 
geht diese Arbeit sowohl auf die vergangene als auch auf die prognostizierte zu-
künftige Entwicklung der Finanzsituation sowie der Zahl der Pflegebedürftigen 
ein. Damit sollen die Notwendigkeit von Veränderungen des Finanzierungssys-
tems der Pflege aufgezeigt und auf dessen Basis ein Überblick über mögliche 
Verbesserungsansätze gegeben werden. Nach der Darstellung der vergangenen 
Entwicklung der Anzahl der Pflegebedürftigen in Kapitel 2 werden im 3. Kapi-
tel die Gesundheitsausgaben der Ausgabenträger entsprechend der GAR des 
Destatis aufgezeigt. Darauf folgt die Beschreibung der Finanzentwicklung von 
einzelnen Ausgabenträgern: Für die Finanzentwicklung der SPV wird auf Daten 
des BMG zurückgegriffen, die auf der Geschäftsstatistik der Pflegekassen basie-
ren. Für die PPV werden Daten des Verbandes der Privaten Krankenversicherung 
e. V. (PKV-Verband) verwendet. Aufgrund der beschriebenen unterschiedlichen 
Rechnungsabgrenzungen weichen die Ausgaben der beiden Zweige der Pfle-
geversicherung in Kapitel 4 von denen in Kapitel 3 ab. Zusätzlich wird auf die 
Entwicklung der durchschnittlichen finanziellen Belastungen einer/:/eines Pfle-
gebedürftigen in der stationären Pflege eingegangen. Diese stellen einen Teil der 
Ausgaben des Ausgabenträgers private Haushalte sowie privaten Organisationen 
ohne Erwerbszweck dar. Die Hilfe zur Pflege, deren Entwicklung hinsichtlich 
der Empfänger:innen und der Nettoausgaben aufgezeigt wird, zählt zum Aus-
gabenträger öffentliche Haushalte. Im 5. Kapitel werden anhand verschiedener 
Prognosen zur Anzahl der Pflegebedürftigen und der Finanzentwicklung der 
SPV zukünftige Entwicklungstendenzen in der Pflegeversicherung betrachtet. 
Darauf aufbauend zeigt Kapitel 6 Chancen und Grenzen von Ansatzpunkten auf, 
mit denen auf die Finanzentwicklung insbesondere der SPV, eingewirkt werden 
kann. Schließlich gibt das Fazit eine Zusammenfassung. 

Ziele und Aufbau 
der Arbeit
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2 Entwicklung der Anzahl der Pflegebedürftigen

Definition Pflegebedürftigkeit und Pflegequote

In der Pflegestatistik des Destatis werden Personen als Pflegebedürftige erfasst, 
wenn sie Leistungen nach dem SGB XI erhalten und somit bis zum Erhebungsjahr 
2015 eine Pflegestufe (I bis III) bzw. ab 2017 einen Pflegegrad (1 bis 5) besitzen 
(Destatis, 2022e). Im Sinne des § 14 Abs. 1 SGB XI sind Personen, „die gesund-
heitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten 
aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen“ pflegebedürftig. „Es 
muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Be-
einträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen 
nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit 
muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, und mit mindestens 
der in § 15 festgelegten Schwere bestehen“ (§ 14 Abs. 1 SGB XI). Personen, die 
keine Begutachtung zur Pflegebedürftigkeit beantragt, aber gleichartige körper-
liche und geistige Beschränkungen wie Leistungsbezieher:innen haben, werden 
nicht zu den Pflegebedürftigen gezählt. Die Pflegequote gibt den Anteil der Pfle-
gebedürftigen an der Gesamtbevölkerung an (Destatis, 2022e). 

Wie die Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen, stieg die Zahl der Pflegebedürftigen 
über den gesamten Betrachtungszeitraum stetig. Die Anzahl der Pflegebedürfti-
gen wird durch die gesetzliche Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes, die 
alters- und geschlechtsspezifischen Pflegefallwahrscheinlichkeiten sowie die 
Altersstruktur der Bevölkerung geprägt (Rothgang & Schmähl, 1995, S. 156). Bei 
den Auswertungen ist zu beachten, dass die tatsächliche Gesamtzahl pflegebe-
dürftiger Personen über den in der Pflegestatistik ausgewiesenen Zahlen liegen 
kann. Eine Schätzung für das Jahr 2011 geht zusätzlich zu den 2,5 Mio. Leistungs-
empfänger:innen von ca. 5,4 Mio. Personen mit Pflege- und Hilfebedarf aus, die 
nicht die Kriterien der Pflegeversicherung erfüllen und meist auf informelle Pflege1 
angewiesen sind (Greyer & Schulz, 2014, S. 295). Zudem verdeutlicht die Studie 
von Unger, Giersiepen und Windzio (2015) mit Daten von 2001 bis 2012, dass die 
Pflege vor allem von Männern oft im familialen Umfeld ohne gleichzeitigen Bezug 
von Pflegeleistungen nach SGB XI erfolgt. Mit dem Erodieren der familialen Ver-
sorgungsstrukturen und dem dadurch sinkenden Potenzial informell pflegender 
Angehöriger geht einher, dass die steigende Anzahl der Leistungsbeziehenden 
nach SGB XI auch teilweise den veränderten Familienstrukturen zugeschrieben 
werden kann (Unger et al., 2015, S. 212f.).

Zeitraum von 1999 bis 2016

Von 1999 bis 2007 ist ein moderater Anstieg der Anzahl um 11,5 % von 2,0 Mio. 
auf 2,2 Mio. zu verzeichnen. Die Pflegequote stieg, nachdem sie von 1991 bis 
2003 konstant bei 2,5 % geblieben war, bis 2007 auf 2,7 %. In diesem Zeitraum 
sind weitgehend konstante Leistungsansprüche beobachtbar, sodass der Anstieg 
fast ausschließlich durch die demografische Alterung erklärt werden kann (Roth-
gang, Müller & Preuß, 2020, S. 58, 72, 88).

1 Die informelle Pflege bezeichnet die i. d. R. von Angehörigen erbrachte Pflege, welche 
sowohl in häuslicher Gemeinschaft mit dem Pflegebedürftigen als auch außerhalb seiner 
häuslichen Umgebung wohnen können (Schuppann et al., 2022, S. 16).

Als Pflegebedürftige 
werden Personen 
definiert, die Leis-
tungen nach dem 
SGB XI erhalten. 
Die Pflegequote  
bezeichnet den 
Anteil der Pflege-
bedürftigen an der 
Gesamtbevölke-
rung. 
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Anschließend hat sich die Anzahl der Pflegebedürftigen im Zeitraum von 2007 
bis 2015 um 27,3 % auf 2,9 Mio. erhöht. Gleichzeitig lag die zweijährliche Ände-
rungsrate der Pflegequote konstant bei 0,2 Prozentpunkten, sodass die Quote 
auf 3,5 % anstieg. Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (PfWG) aus dem Jahr 
2008 führte zu einem Anstieg des höchstmöglichen Gesamtanspruches aus der 
Kombination von ambulanten Pflegesachleistungen oder dem Pflegegeld mit 
Leistungen der Tages- und Nachtpflege. Bei der Betrachtung der Entwicklung ist 
zu beachten, dass ab der Erhebung 2009 die teilstationär in Heimen versorgten 
Pflegebedürftigen nicht mehr zusätzlich addiert wurden, da diese in der Regel 
parallel auch Pflegegeld und/oder ambulante Pflegesachleistungen erhalten und 
dadurch in der Gesamtzahl der Pflegebedürftigen inbegriffen sind. Vor der Reform 
galt das Pflegegeld oder die ambulante Pflegesachleistung als Leistungsober-
grenze, sodass bis 2008 Doppelerfassungen bei der Anzahl der Pflegebedürftigen 
bestehen können, wenn zusätzlich zur Tages- bzw. Nachtpflege ambulante Pfle-
ge oder Pflegegeld in Anspruch genommen wurden. Infolgedessen entsteht ein 
Dämpfungseffekt für die Veränderungsrate bei der Erhebung 2009, der im bun-
desweiten Mittel auf rund einen Prozentpunkt geschätzt wird (Destatis, 2022e).

Der Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen zwischen 2007 und 2015 kann teilwei-
se auf Ausweitungen des Leistungsumfangs sowie der Leistungsberechtigung der 
Pflegeversicherung und damit verbundene Änderungen des Antragstellungsver-
haltens zurückgeführt werden (Rothgang et al., 2020, S. 58). Mit dem Pflege-Neu-
ausrichtungs-Gesetz (PNG), das 2012 beschlossen wurde, konnten Leistungen 
insbesondere für demenziell Erkrankte ausgeweitet werden (BMG, 2016). Für 
pflegebedürftige Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz der Pflegestu-
fen I und II wurden die Leistungssätze für Pflegegeld und Pflegesachleistungen 
erhöht (Schneekloth, Geiss, Pupeter, Rothgang, Kalwitzki & Müller, 2017, S. 24). 
Zudem erfolgten 2015 im Rahmen des Ersten Pflegestärkungsgesetzes (PSG I) 
reale Leistungsausweitungen, sodass bisherige Leistungsempfänger:innen zu-
sätzliche Leistungen beanspruchen konnten (Schneekloth et al., 2017, S. 25). 
Die Veränderungen von 2012 zu 2013 und von 2014 zu 2015 können teilweise als 
Einflüsse des PNG und PSG I interpretiert werden (Schneekloth et al., 2017, S. 38). 
Insgesamt fielen beim Anstieg der Anzahl der Pflegebedürftigen von 2013 zu 2015 
die demografischen Effekte fast gleich hoch wie die demografieunabhängigen 
Einflüsse durch z. B. Gesetzesreformen und nachfolgende Einführungseffekte 
aus. Dagegen war bei der Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen von 2015 
zu 2017 ein deutlich höherer demografieunabhängiger Effekt im Vergleich zum 
demografischen Effekt zu verzeichnen (Rothgang & Müller, 2021, S. 144–147). 

Zeitraum von 2017 bis 2019

Ab dem Jahr 2017 waren vergleichsweise hohe Anstiege der Anzahl der Pflege-
bedürftigen sowie der Pflegequote und tendenziell steigende Änderungsraten 
zu verzeichnen. Infolgedessen galten im Jahr 2019 5,0 % der deutschen Be-
völkerung als pflegebedürftig. Teilweise ist der Anstieg der Pflegequote in der 
Gesamtpopulation auf die Alterung der Bevölkerung, d. h. den Anstieg des An-
teils der älteren Bevölkerung in der Gesamtpopulation, zurückzuführen, da die 
Pflegequote innerhalb der Altersklassen im Zeitlauf nur gering zugenommen hat 
(Rothgang et al., 2020, S. 70). Allerdings sind rund 80 % des Anstiegs der Zahl 

Von 2007 bis 2015
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der Pflegebedürftigen von 2017 zu 2019 auf demografieunabhängige Einflüsse 
zurückzuführen (Rothgang & Müller, 2021, S. 144–147). Diese Einflüsse wurden 
u. a. durch die Leistungsausweitung des Pflegeversicherungssystems verursacht 
(Rothgang et al., 2020, S. 70). 

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) erfolgte zum 01.01.2017 die 
Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes sowie der Wechsel von Pfle-
gestufen zu Pflegegraden. Die dadurch geänderte Definition der Pflegebedürftig-
keit von verrichtungsbezogener Hilfebedürftigkeit auf „gesundheitlich bedingte 
Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten“ (§ 14 Abs. 1 SGB 
XI) führte zu einer inhaltlichen Berücksichtigung von insbesondere langfristigen, 
kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen, worauf bereits ab 2002 mit 
der Einführung und Ausweitung von Leistungen hingewirkt wurde (Rothgang & 
Müller, 2019, S. 8, 25). Dabei bestand das Ziel, für alle Pflegebedürftigen unab-
hängig davon, ob sie körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigungen 
aufweisen, einen gleichberechtigten Zugang zu den Pflegeversicherungsleis-
tungen zu schaffen. Infolgedessen erfolgte eine deutliche Ausweitung der Zahl 
der Leistungsberechtigten (BMG, 2021c, S. 10). Neben dem Anstieg der Zahl 
der Eintritte in die Pflegebedürftigkeit im Jahr 2017 bei den Pflegegraden 2 bis 
5 nahmen die Personen mit Pflegegrad 1 besonders stark zu. Dies deutet darauf 
hin, dass nach der Reform Leistungen auch von Pflegebedürftigen mit geringeren 
Einschränkungen bezogen werden konnten (Rothgang et al., 2020, S. 62, 75, 
78). Bis 2019 stieg die Anzahl der Pflegebedürftigen auf rund 4,1 Mio. stark an. 

Gesamter Betrachtungszeitraum

Insgesamt haben sich im gesamten Zeitraum auch die festgestellten Schwe-
regrade der Pflegbedürftigkeit in der Erstbegutachtung verändert. Wenn die 
Pflegestufenverteilung entsprechend der Überleitungsvorschrift in eine Pflege-
gradverteilung umgerechnet wird, ist bei den Pflegegraden 1 und 2 eine Zunah-
me der in der Erstbegutachtung festgestellten Pflegebedürftigkeit beobachtbar, 
während die Fallzahlen bei den Pflegegraden 3 bis 5 relativ konstant blieben 
(Rothgang et al., 2020, S. 76).
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trächtigungen.
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Abbildung 1: Zeitliche Entwicklung der Anzahl der Pflegebedürftigen (Primärachse) und der Pflegequote  
(Sekundärachse)
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Destatis (2022e)

Abbildung 2: Zweijährliche Änderung der Anzahl der Pflegebedürftigen (Primärachse) und der Pflegequote 
(Sekundärachse)
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Destatis (2022e)
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3 Ausgaben für pflegerische Leistungen nach Ausgabenträger

3.1 Überblick der Lastenverteilung 2020

Im Rahmen der GAR des Destatis werden unter den Gesundheitsausgaben der 
pflegerischen Leistungen alle Leistungen der Grund-, Behandlungs- sowie In-
tensivpflege einschließlich Maßnahmen wie Verbände, Medikamentengabe und 
Infusionen von stationären und ambulanten Institutionen des Gesundheitswesens 
erfasst. Ebenso wird die hauswirtschaftliche Versorgung im Rahmen der häus-
lichen Pflege als pflegerische Leistung angesehen (Destatis, 2020a, S. 15). 

Die SPV wird von den organisatorisch an die gesetzlichen Krankenkassen an-
gebundenen Pflegekassen getragen. Ihre Leistungen, die hauptsächlich die 
hauswirtschaftliche Versorgung, Grund- und Behandlungspflege von Pflege-
bedürftigen umfassen, sind im vierten Kapitel des SGB XI festgelegt (Destatis, 
2020a, S. 22). Dabei wird die Leistungshöhe von dem derzeitigen Pflegegrad be-
stimmt. Die Leistungen der GKV beinhalten sowohl die Verhütung, Früherkennung 
und Behandlung von Krankheiten als auch Rehabilitations- und Pflegemaßnahmen 
(Destatis, 2020a, S. 21). Die privaten Haushalte tragen Zuzahlungen zu Leistungen 
der verschiedenen Versicherungssysteme oder Zahlungen auf Eigeninitiative ohne 
Beteiligung anderer Ausgabenträger (Destatis, 2020a, S. 22, 26). Zusammen mit 
den privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, die den privaten Haushalten ihre 
Leistungen in der stationären oder ambulanten Pflege unentgeltlich oder zu nicht 
kostendeckenden Preisen zur Verfügung stellen, werden sie unter einem Ausga-
benträger erfasst (Destatis, 2020a, S. 132–133). Die öffentlichen Haushalte tragen 
u. a. die Hilfe zur Pflege im Rahmen der Sozialhilfe des Zwölften Buches des Sozial-
gesetzbuches (§§ 61–66 SGB XII) und die Kriegsopferfürsorge (Destatis, 2020a, 
S. 23–33). Der Ausgabenträger PKV inkl. PPV umfasst neben den Ausgaben der 
im PKV-Verband organisierten privaten Versicherungsunternehmen, der Kranken-
versorgung der Bundesbahnbeamten (KVB) und der Postbeamtenkrankenkasse 
(PBeaKK) auch die Ausgaben der PPV (Destatis, 2020a, S. 22, 107). Die PPV für 
die Mitglieder der PBeaKK und der KVB erfolgt über die Gemeinschaft privater 
Versicherungsunternehmen (GPV) (PKV-Verband, 2022b). Zu dem Ausgabenträger 
Arbeitgeber:innen zählen u. a. Beihilfeausgaben der öffentlichen sowie privaten 
Arbeitgeber:innen (Destatis, 2020a, S. 116–122). Unter dem Ausgabenträger ge-
setzliche Unfallversicherung werden die Ausgaben für Güter und Dienstleistungen 
erfasst, die aufgrund von Pflegebedürftigkeit nach einem Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit notwendig sind (Destatis, 2020a, S. 22). Die Leistungen der ge-
setzlichen Rentenversicherung beziehen sich insbesondere auf Leistungen der 
medizinischen Rehabilitation (Destatis, 2020a, S. 22). In bestimmten Pflegesettings 
ist es möglich, dass die Ausgaben von verschiedenen Ausgabenträgern gemeinsam 
getragen werden. Beispielsweise ist bei der Pflege in vollstationären Einrichtungen, 
zusätzlich zu den Leistungen der SPV bzw. PPV, ein Eigenanteil von den Pflege-
bedürftigen zu erbringen (Rothgang & Müller, 2021, S. 108–111).

Wie in Abbildung 3 dargestellt, trug die SPV im Jahr 2020 mit 42,6 Mrd. EUR 
(41,7 %) den größten Anteil der Gesamtkosten in Höhe von 102,1 Mrd. EUR. Zu-
sammen mit der GKV, die pflegerische Leistungen in Höhe von 32,7 Mrd. EUR 
(32,1 %) erbrachte, wurden 73,8 % der Gesamtausgaben abgedeckt. Danach 
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folgten die privaten Haushalte sowie privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 
mit 11,9 Mrd. EUR (11,7 %) und die öffentlichen Haushalte mit 7,2 Mrd. EUR (7,1 %). 
Die PKV inkl. der PPV trug 3,6 Mrd. EUR (3,6 %) zur Finanzierung der Pflege bei. 
Die übrigen, zusammengenommen etwa 3,9 % der Ausgaben für pflegerische 
Leistungen wurden durch die Arbeitgeber:innen, die gesetzliche Unfallversicherung 
und die gesetzliche Rentenversicherung getragen (Destatis, 2022c).

Abbildung 3: Ausgaben für pflegerische Leistungen im Jahr 2020 nach Ausgabenträgern
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Destatis (2022c)

3.2 Entwicklung der Lastenverteilung der Ausgabenträger

Entwicklung der Gesamtausgaben

Neben Gesetzesänderungen stellen die Entwicklung der Anzahl der Pflegbedürfti-
gen, das Ausmaß ihrer Pflegebedürftigkeit und die individuelle Inanspruchnahme 
der Pflegeleistungen die zentralen Faktoren für die Höhe und Entwicklung der 
Leistungsausgaben dar (BMG, 2021c). Dementsprechend variieren die Anteile der 
Ausgabenträger an den Gesamtausgaben für pflegerische Leistungen im Zeitver-
lauf (Abbildung 4). Abbildung 5 zeigt die Änderungen der Anteile der Ausgaben-
träger im Vergleich zum Vorjahr in Prozentpunkten. Negative Werte bedeuten 
eine anteilige Entlastung, d. h. der Anteil des Ausgabenträgers an den Gesamt-
ausgaben verringerte sich. Positive Werte verdeutlichen eine anteilige Belastung. 

Die Ausgaben für pflegerische Leistungen aller Ausgabenträger haben sich von 
1992 bis 2020 in der Summe auf rund 102 Mrd. EUR fast vervierfacht (Destatis, 
2022c). Wie Abbildung 6 zeigt, weisen die Gesamtausgaben durchweg positive 
Änderungsraten und damit einen kontinuierlichen Anstieg im Vergleich zum Vor-
jahr auf. Dementsprechend deutet eine anteilige Belastung auch auf einen Anstieg 
der Ausgaben des Ausgabenträgers hin. Dagegen kann eine anteilige Entlastung 
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mit einer Zunahme der absoluten Belastung verbunden sein (Abbildung 6). Die 
Entwicklung der Gesamtausgaben ist durch einige starke Ausgabenanstiege im 
Zeitverlauf geprägt.

Zeitraum von 1995 bis 2016

Im Jahr 1995 nahmen die Gesamtausgaben für pflegerische Leistungen um 
13,2 % im Vergleich zum Vorjahr zu. Dabei belief sich im Jahr der Einführung der 
gesetzlichen Pflegeversicherung der Anteil der SPV an den Gesamtausgaben auf 
rund 12,7 %. Gleichzeitig stieg im Jahr 1995 die finanzielle Belastung sowohl 
für die PKV inkl. PPV als auch für die Arbeitgeber:innen gegenüber dem Vorjahr. 
Der Ausgabenanstieg der Arbeitgeber:innen um 58,7 % gegenüber 1994 ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass die Arbeitgeber:innen die nach dem Arbeits-
entgelt zu bemessenden Beiträge zur SPV zur Hälfte tragen. Zum Ausgleich der 
Belastungen der Wirtschaft, die mit den Arbeitgeber:innenbeiträgen verbunden 
sind, haben die Länder, außer Sachsen, einen gesetzlichen landesweiten Feier-
tag aufgehoben (§ 58 SGB XI). Die Finanzierungsanteile sowie die Ausgaben 
der privaten Haushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, der 
öffentlichen Haushalte und der GKV nahmen dagegen ab. 

Bis 1997 stieg der Anteil der SPV an den Gesamtausgaben für pflegerische Leis-
tungen auf rund 36 % und blieb bis 2016 weitgehend konstant. Absolut betrachtet 
haben sich die Ausgaben der SPV zwischen 1995 und 2016 mehr als verfünf-
facht. Ebenso nahm der Finanzierungsanteil der PKV inkl. PPV an den gesamten 
Pflegeausgaben bis 1997 auf rund 3,5 % zu und blieb auf diesem Niveau. Dabei 
stiegen die Ausgaben der PKV inkl. PPV bis 2016 fast auf das 2,7-fache Niveau 
von 1995. Die Arbeitgeber:innen wiesen im Zeitraum von 1995 bis 2016 eine Ver-
doppelung der Ausgaben auf, jedoch war der konstante Finanzierungsanteil an 
den Gesamtausgaben für Pflegeleistungen von unter 3 % relativ gering. Bei den 
privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck sanken 
die absoluten Ausgaben für pflegerische Leistungen bis 1997 auf fast die Hälfte 
des Wertes im Jahr 1995 und der Anteil an den Gesamtausgaben von 15,3 % auf 
6,2 %. Diese Entwicklung geht mit dem Ziel einher, nach dem die Pflegeversi-
cherung zur Milderung finanzieller Belastungen der Pflegebedürftigen und ihrer 
Angehörigen beitragen soll (Deutscher Bundestag, 1997, S. 8). Jedoch nahmen 
die Ausgaben der privaten Haushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbs-
zweck anschließend bei einem steigenden Finanzierungsanteil bis 2016 auf fast 
das doppelte Niveau von 1994 zu. Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte für 
pflegerische Leistungen sanken bis 2000 auf fast ein Drittel der Ausgaben im Jahr 
1994. Dies spiegelt das Ziel bei der Einführung der Pflegeversicherung wider, die 
Zahl der Empfänger:innen von Hilfe zur Pflege und damit die Ausgaben der Sozial-
hilfeträger zu reduzieren (Rothgang & Müller, 2021, S. 128). Allerdings nahmen 
die Ausgaben der öffentlichen Haushalte für Pflegeleistungen bei einem relativ 
konstanten Finanzierungsanteil bis 2016 tendenziell zu. Der Finanzierungsanteil 
der GKV an den gesamten Pflegeausgaben sank von 1994 mit 54,1 % bis 2016 
auf 37,3 % fast kontinuierlich. Jedoch stiegen die Ausgaben der GKV durchweg 
gering an, obwohl angestrebt wurde, die GKV u. a. durch Ausgliederung der Er-
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messens- oder Schwerpflege finanziell zu entlasten (Gaertner, 2020, S. 62). Die 
gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Unfallversicherung wiesen 
zusammen einen konstanten Anteil von unter 2 % auf.

Zeitraum von 2017 bis 2022

Ein weiterer auffälliger Anstieg der Ausgaben für pflegerische Leistung ist mit 
13,6 % im Jahr 2017 vorzufinden. Dies kann vor allem auf das PSG II zurück-
geführt werden. Dabei wurden gegenüber dem Vorjahr insbesondere die SPV, 
die PKV inkl. der PPV und die privaten Haushalte und privaten Organisationen 
ohne Erwerbszweck stärker belastet. Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte 
sanken im Jahr 2017 um fast 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Finanzierungs-
anteil der GKV nahm um 3,1 Prozentpunkte ab, während ihre Ausgaben um rund 
1 Mrd. EUR stiegen. 

Im Jahr 2020 stiegen die Pflegeausgaben insgesamt um rund 10,5 %. Es ist 
zu beachten, dass in der GAR des Berichtsjahres 2020 die pandemiebedingten 
Ausgaben des Gesundheitsfonds dem Ausgabenträger öffentliche Haushalte 
zugeordnet wurden. Dabei erfolgte die Zuordnung zu den Leistungsarten und 
Einrichtungen über Verteilungsschlüssel. Neben den tatsächlich angefallenen 
Ausgaben wurden auch die Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfälle im Rah-
men der Leistungserbringung erfasst (Bundesamt für Soziale Sicherung, 2022; 
Destatis, 2022c). Sonstige coronabedingte Ausgaben wurden dem jeweiligen 
Ausgabenträger zugerechnet (Destatis, 2022c). So wurde z. B. im März 2020 
beschlossen, dass Pflegeeinrichtungen die durch die Pandemie bedingten au-
ßerordentlichen Aufwendungen oder Mindereinnahmen, die nicht anderweitig 
finanziert werden, erstattet bekommen. Die Erstattungen werden bei ambulanten 
Pflegeeinrichtungen von der GKV, der SPV und von der PPV getragen (§ 150 CO-
VID-19-Krankenhausentlastungsgesetz). Die SPV erhielt erstmalig einen Steuerzu-
schuss von 1,8 Mrd. EUR (Neusius, 2021, S. 895). Somit trugen pandemiebedingte 
Ausgaben wesentlich dazu bei, dass im Jahr 2020 die Ausgaben für pflegerische 
Leistungen der öffentlichen Haushalte um ca. 87,6 % im Vergleich zum Vorjahr 
anstiegen. Der Anteil der öffentlichen Haushalte an den Pflegeausgaben belief 
sich auf rund 7,1 %, während dieser im Jahr 2019 noch bei ca. 4,2 % lag. Für die 
Ausgaben der SPV ist ein Anstieg um fast 10 % zu verzeichnen.

Auch in den Jahren 2021 und 2022 kam es zu Mehrausgaben durch die COVID-
19-Pandemie, sodass die SPV u. a. im Jahr 2021 aufgrund der pandemiebedingten 
Mehrausgaben einen Bundeszuschuss von 1,0 Mrd. EUR an den Ausgleichsfonds 
erhielt, um das Unterschreiten des gesetzlichen Betriebsmittel- und Rücklagensolls 
der Pflegekassen zu vermeiden (Pandemiekosten-Erstattungsverordnung – PKEV). 
Im April 2022 erfolgte eine Zahlung in Höhe von 1,2 Mrd. EUR (PKEV 2022). Zusätz-
lich wurde im Rahmen des GVWG beschlossen, dass der Bund zur pauschalen Be-
teiligung an den Aufwendungen der SPV ab dem Jahr 2022 einen Bundeszuschuss 
in Höhe von 1 Mrd. EUR pro Jahr an den Ausgleichsfonds leistet (§ 61a SGB XI). 
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Gesamter Betrachtungszeitraum

Bei der Betrachtung des Zeitraums von 1995 bis 2020 zeigt die SPV unter allen 
Ausgabenträgern den stärksten Ausgabenanstieg. Danach folgt die PKV inkl. der 
PPV, deren Ausgaben für Pflegeleistungen auf das 3,7-fache stiegen. Sowohl die 
Ausgaben der Arbeitgeber:innen als auch der privaten Haushalte und privaten 
Organisationen ohne Erwerbszweck haben sich ungefähr verdreifacht. Die Pflege-
ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung, der GKV und der gesetzlichen 
Unfallversicherung haben sich weniger als verdoppelt. Lediglich die Ausgaben der 
öffentlichen Haushalte nahmen um 2,3 % ab, wobei die COVID-19-Pandemie zu 
einem deutlichen Ausgabenanstieg im Jahr 2020 führte. Im Jahr 2019 beliefen 
sich die Pflegeausgaben der öffentlichen Haushalte ungefähr auf die Hälfte des 
Niveaus des Jahres 1995.

Abbildung 4: Entwicklung der Anteile der Ausgabenträger an den Ausgaben für pflegerische Leistungen
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Destatis (2022c)
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Abbildung 5: Änderungen der (prozentualen) Anteile der Ausgabenträger (in Prozentpunkten) zum Vorjahr 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Destatis (2022c)
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Abbildung 6: Änderung der Ausgaben für pflegerische Leistungen zum Vorjahr (in %)
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Destatis (2022c)
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4 Finanzentwicklung einzelner Ausgabenträger

4.1 Soziale Pflegeversicherung 

Finanzierungsgrundlagen

Jedes Pflichtmitglied der GKV ist in der SPV pflichtversichert (§ 20 SGB XI). Eben-
so sind freiwillige Mitglieder der GKV in der SPV versicherungspflichtig (§ 20 
Abs. 3 SGB XI). Allerdings können sich freiwillige Mitglieder der GKV durch einen 
Antrag innerhalb von drei Monaten nach Beginn der freiwilligen Versicherung von 
der Versicherungspflicht in der SPV befreien lassen, wenn sie nachweisen, dass 
sie bei einem privaten Versicherungsunternehmen mit einer PPV versichert sind 
(§ 22 SGB XI). Zudem besteht für bestimmte Personenkreise, die weder gesetz-
lich noch privat krankenversichert sind, wie Soldat:innen auf Zeit, Bezieher:innen 
einer Kriegsschadenrente oder laufender Beihilfe nach dem Flüchtlingshilfegesetz, 
eine Versicherungspflicht in der SPV (§ 21 SGB XI). Der SPV liegt das Umlage-
verfahren auf Basis eines Generationenvertrags zugrunde. Dabei werden „die 
laufenden Pflegeversicherungsleistungen durch die laufenden Beitragseinnahmen 
finanziert“ (Jacobs, Kuhlmey, Greß, Klauber & Schwinger, 2020, S. 685), sodass 
grundsätzlich keine Bildung eines Kapitalstocks oder eine Vermögensakkumula-
tion stattfindet (Wagner, 2017, S. 940). 

Die Einnahmen der SPV setzen sich aus Beiträgen der Mitglieder und sonstigen Ein-
nahmen zusammen (§ 54 Abs. 1, 2 SGB XI). Dabei bilden die sonstigen Einnahmen, 
zu denen auch die Bundeszuschüsse zählen, im Zeitraum von 1995 bis 2020 einen 
geringen Anteil von unter 6 %. Die Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen tra-
gen den Beitrag grundsätzlich zur Hälfte (§ 58 Abs. 1 SGB XI). Im Bundesland Sach-
sen, in dem die am 31.12.1993 bestehende Anzahl der gesetzlichen Feiertage nicht 
um einen Feiertag vermindert worden ist, haben die Arbeitnehmer:innen einen 
Beitragsanteil in Höhe von 1,0 Beitragssatzpunkten allein zu tragen (§ 58 Abs. 3 
SGB XI). Damit ist in Sachsen der Beitrag für Arbeitnehmer:innen um 0,5 Beitrags-
satzpunkte höher und für Arbeitgeber:innen um 0,5 Beitragssatzpunkte niedriger 
als in den restlichen Bundesländern. Der gesetzlich festgelegte Beitragssatz wird 
auf die beitragspflichtigen Einnahmen, wenn sie über der Geringfügigkeitsgrenze 
von derzeit noch 450 EUR liegen (BMG, 2022a), bis zur Beitragsbemessungs-
grenze2 erhoben. Dabei gilt die gleiche Beitragsbemessungsgrenze wie für die 
GKV (§§ 55, 57 SGB XI). Bezieher:innen einer Rente der gesetzlichen Rentenver-
sicherung tragen die Beiträge zur SPV allein (§ 59 Abs. 1 SGB XI). Für Personen-
kreise, die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit beziehen und keine Beiträge 
tragen, zahlt die Bundesagentur für Arbeit die Beitragszuschläge von insgesamt 
20 Mio. EUR pro Jahr pauschal an den Ausgleichsfonds der SPV (§ 60 Abs. 7 SGB 
XI). Bei Bezieher:innen von Krankengeld entrichtet die Krankenkasse die Hälfte 
des Beitrags (§ 59 Abs. 2 SGB XI). Durch die gesetzliche Fixierung der Beitrags-
sätze, der Beitragsbemessungsgrenze und der Bemessungsgrundlage hängt die 
Einnahmeentwicklung im Wesentlichen von der Höhe der Steuerzuschüsse, der 
Zahl der beitragspflichtigen Versicherten und deren Einkommen ab, sodass ein 

2 Im Jahr 2022 beträgt die Beitragsbemessungsgrenze 58.050 EUR (§ 4 Abs. 2 Sozialver-
sicherungs-Rechengrößenverordnung 2022).
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deutlicher Einfluss durch die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt, die Wachstums- 
sowie Einkommensdynamik besteht. Somit steigen die Einnahmen, wenn ceteris 
paribus der jährliche Steuerzuschuss steigt und/oder sich die versicherungspflich-
tige Beschäftigung erhöht und/oder die beitragspflichtigen Einkommen zunehmen 
(IAQ – Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, 2021b). 
Folglich betrifft die Bevölkerungsalterung auch die Einnahmenseite aufgrund des 
veränderten Verhältnisses zwischen beitragspflichtigen Versicherten im Erwerbs-
alter und beitragspflichtigen Rentner:innen. Da Rentner:innen im Durchschnitt 
ein geringeres Einkommen als erwerbstätige Versicherte aufweisen, sinken durch 
den demografischen Wandel die beitragspflichtigen Einkommen (Kochskämper, 
2017, S. 16, 17, 20). 

Die Leistungen der Pflegeversicherung sind gesetzlich festgelegt (§§ 28ff. SGB XI), 
wobei deren Höhe vom festgelegten Pflegegrad abhängt. Zu den Gesamtausga-
ben werden neben den Leistungsausgaben u. a. die Verwaltungsausgaben und 
die Zuführungen zum Pflegevorsorgefonds gezählt. Dabei lag der Ausgabenanteil, 
der nicht für Leistungen verwendet wird, zwischen 1996 und 2020 bei unter 10 %. 
Da die (maximale) Höhe der Sach- und Geldleistungen vorgegeben ist, ist die 
Ausgabenentwicklung von der Zahl der Pflegebedürftigen, ihren zugeordneten 
Pflegegraden und der in Anspruch genommenen Versorgungs- sowie Leistungs-
formen abhängig. Dementsprechend gilt, je mehr Pflegebedürftige existieren, je 
mehr sich diese auf höhere Pflegegrade verteilen und je mehr stationäre Leistun-
gen beansprucht werden, desto höher sind die Ausgaben (IAQ, 2021b). Aufgrund 
der demografischen Entwicklung nimmt zum einen die Anzahl älterer Personen 
und damit die Zahl von Pflegebedürftigen zu. Zum anderen verändern sich Haus-
halts- und Familienstrukturen, die Verschiebungen in Pflegearrangements und 
der Form der Versorgung hin zu formeller bzw. professioneller Pflege bewirken 
(Greiner & Bowles, 2007, S. 339). 

Die Gesamtausgaben und -einnahmen der SPV sind seit der Einführung des fünf-
ten Zweiges der Sozialversicherung im Jahr 1995 kontinuierlich und fast gleich-
gerichtet gestiegen. Die Abbildung 7 zeigt, dass sich die Einnahmen der SPV seit 
der Einführung 1995 von 8,4 Mrd. EUR auf 50,6 Mrd. EUR im Jahr 2020 mehr 
als versechsfacht haben, obwohl die Zuwachsraten der beitragspflichtigen Ein-
kommen je Mitglied deutlich hinter dem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) 
zurückblieben. Der geringe Anstieg der beitragspflichtigen Einkommen wird vor 
allem auf den zunehmenden Anteil von Rentner:innen im Versichertenbestand, 
das Absinken des Anteils der Löhne am Volkseinkommen und die schwache Erhö-
hung der Renten verursacht (IAQ, 2022; Kochskämper, 2017, S. 20). Der trotzdem 
resultierende hohe Einnahmenanstieg der SPV kann primär auf die Anhebungen 
des Beitragssatzes zur SPV zurückgeführt werden (Rothgang et al., 2020, S. 115). 
Zudem hat die gute Entwicklung der versicherungspflichtigen Beschäftigung 
maßgeblich zu einer günstigen Finanzentwicklung beigetragen (IAQ, 2021b). Die 
Einnahmenentwicklung wird auch von der Beitragsbemessungsgrenze beein-
flusst, die seit der Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 aufgrund der 
Anpassungen an die wirtschaftliche Entwicklung gestiegen ist (BMG, 2017a; Ge-
sundheitsberichterstattung des Bundes, 2022). Darüber hinaus führt der Steuer-
zuschuss, den die SPV im Jahr 2020 erstmalig in Höhe von 1,8 Mrd. EUR erhielt, 
zu zusätzlichen Einnahmen (Neusius, 2021, S. 895). 

Ausgaben der SPV
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Zeitraum von 1995 bis 2016

Wie in Abbildung 8 dargestellt, wurde der Beitragssatz zur Einführung der Pfle-
geversicherung auf 1,0 % der beitragspflichtigen Einnahmen im Rahmen des 
PflegeVG festgesetzt. Die erste Erhöhung des Beitragssatzes auf 1,7 % erfolgte 
im Juli 1996. Die Einnahmen stiegen damit auf 12,1 Mrd. EUR an. Diese Anhebung 
wurde bereits bei der Einführung der SPV geplant, um die dann eingeführten 
Leistungen bei stationärer Pflege zu finanzieren (Rothgang et al., 2020, S. 115). 
Zwischen 1998 und 2004 lagen die Gesamteinnahmen relativ konstant bei rund 
16 Mrd. EUR. Dies ist vor allem auf den unveränderten Beitragssatz und die mo-
derate Lohnentwicklung mit einem geringen Anstieg der beitragspflichtigen Ein-
nahmen der SPV in diesem Zeitraum zurückzuführen (Deutsche Bundesbank, 
2007, S. 32). Die Ausgaben stiegen von 1995 bis 2004 gering an, sodass, nach-
dem die Liquiditätsüberschüsse der SPV von 1995 bis 1998 abnahmen, bis 2004 
durchgängig geringe Defizite entstanden. Zwischen 1997 und 2004 ist eine Ver-
schiebung von der Inanspruchnahme des Pflegegeldes und der informellen Pflege 
hin zu mehr formeller Pflege zu verzeichnen. Zudem stieg der Anteil stationär 
versorgter Pflegebedürftiger. Insbesondere demografische und sozialstrukturell 
bedingte Trends führen dazu, dass die rein familiale Pflege abnimmt (Döhner & 
Rothgang, 2006, S. 587; Rothgang & Preuss, 2007, S. 21). Mit dem Kinder-Be-
rücksichtigungsgesetz (KiBG) wurde ein Beitragszuschlag für Kinderlose in Höhe 
von 0,25 Beitragssatzpunkten ab dem 01.01.2005 eingeführt. Dieser Zuschlag 
fällt für Mitglieder nach Vollendung des 23. Lebensjahres an und ist von den Ver-
sicherten zu tragen (§ 55 Abs. 3 SGB XI). 

Im Zeitraum zwischen 2006 und 2014 sind Einnahmen- sowie Ausgabensteigerun-
gen und, außer 2007, Einnahmenüberschüsse zu erkennen. Im Rahmen des PfWG 
2008 wurde neben der erstmaligen Leistungsanhebung auch der anspruchsberech-
tigte Personenkreis erweitert. Personen, die einen Hilfebedarf in der Grundpflege 
und hauswirtschaftlichen Versorgung, aber nicht das Ausmaß der Pflegestufe I 
aufwiesen, konnten entsprechende Leistungen in Anspruch nehmen (Paquet, 2020, 
S. 11; Schneekloth et al., 2017, S. 36, 37). Um die Maßnahmen zu finanzieren, 
wurde der Beitragssatz um 0,25 Prozentpunkte erhöht, sodass der Beitragssatz 
zum 01.07.2008 1,95 % betrug (Art. 1 PfWG). Mit dem PNG hat der erweiterte 
Personenkreis seit 2013 einen Leistungsanspruch zur Deckung des Bedarfs an all-
gemeiner Beaufsichtigung und Betreuung. Für Pflegebedürftige der Pflegestufen 
I bis III führte die Anerkennung der eingeschränkten Alltagskompetenz zu einem 
höheren Leistungsanspruch (Schneekloth et al., 2017, S. 24, 36, 37). Gleichzeitig 
wurden die Beitragssätze zum 01.01.2013 auf 2,1 % und für Kinderlose auf 2,3 % 
angehoben, sodass weiterhin Einnahmeüberschüsse erzielt werden konnten.

Ab 2015 kam es teilweise zu deutlichen Einnahme- und Ausgabeschüben. Mit 
dem PSG I wurden 2015 die Leistungen zum Werterhalt der Pflegeversiche-
rung erhöht und zusätzlich ausgeweitet (Schneekloth et al., 2017, S. 25). Zu-
dem wurde ein Pflegevorsorgefonds eingeführt, in dem erstmals 1,1 Mrd. EUR 
angelegt wurden. In diesem Pflegevorsorgefonds soll über 20 Jahre ein Anteil 
der Pflegeversicherungsbeiträge angespart werden, um die zu erwartenden Bei-
tragssatzsteigerungen nach 2034 abzumildern (BMG, 2017b). Insbesondere die 
zeitgleiche Beitragssatzerhöhung um 0,3 Prozentpunkte ließ die Einnahmen auf 
30,7 Mrd. EUR steigen, sodass sich die Finanzlage relativ stabil zeigt. 

Von 1995 bis 2005

Von 2006 bis 2014

Von 2015 bis 2016
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Zeitraum von 2017 bis 2022

Die sprunghafte Erhöhung der Ausgaben 2017 um 24,3 % ist im Wesentlichen 
auf das PSG II zurückzuführen. Trotz der Beitragssatzerhöhung um 0,2 Prozent-
punkte zum 01.01.2017 und der guten Beschäftigungslage wurde ein Defizit von 
2,4 Mrd. EUR erfasst, welches sich im Jahr 2018 auf 3,6 Mrd. EUR erhöhte, sodass 
auf Rücklagen zurückgegriffen werden musste (IAQ, 2021b). Vor allem durch die 
Beitragssatzanhebung um 0,5 Prozentpunkte im Januar 2019 im Rahmen des 
Pflegeversicherungs-Beitragssatzanpassungsgesetzes (BSAG) war ein deutlicher 
Anstieg der Einnahmen um 25,2 % zum Vorjahr zu erkennen, sodass ein Über-
schuss von 3,3 Mrd. EUR erzielt wurde und ein weiteres Defizit vermieden werden 
konnte. Das GVWG sah eine Anhebung des Beitragszuschlages für Kinderlose 
um 0,1 Prozentpunkte zum 01.01.2022 vor. 

Abbildung 7: Finanzentwicklung der SPV in Mrd. EUR 
Gesetzesänderungen nach Beschlussdatum 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BMG (2021a)
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Abbildung 8: Entwicklung des Beitragssatzes und Beitragszuschlages für Kinderlose der SPV
Gesetzesänderungen mit Datum des Inkrafttretens des Beitragssatzes
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an vdek – Verband der Ersatzkassen e. V. (2022)

4.2 Private Pflege-Pflichtversicherung 

Finanzierungsgrundlagen

Privat Krankenversicherte sind verpflichtet, eine PPV abzuschließen (§ 23 Abs. 1 
SGB XI). Des Weiteren sind Beamte, Personen mit Anspruch auf Beihilfe, Heil-
fürsorgeberechtigte, die nicht in der SPV versicherungspflichtig sind, Mitglieder 
der PBeaKK sowie der KVB in der PPV versicherungspflichtig (§ 23 Abs. 3, 4 
SGB XI). Freiwillige Mitglieder der GKV können auf Antrag innerhalb von drei 
Monaten nach Beginn der freiwilligen Versicherung von der Versicherungspflicht 
in der SPV befreit werden und eine PPV abschließen (§ 22 SGB XI). Im Jahr 2020 
waren 9,2 Mio. Personen in Deutschland privat pflegeversichert, was bei einer 
Bevölkerungszahl von 83,2 Mio. einem Anteil von 11,1 % entspricht (Destatis, 
2022a; PKV-Verband, 2022c). Die Leistungen entsprechen denen der SPV (§ 23 
Abs. 1 SGB XI). Die Prämien werden im Gegensatz zur SPV nach dem Anwart-
schaftsdeckungsverfahren kalkuliert und sind somit nicht vom Einkommen des 
Versicherten, sondern vom individuellen Gesundheitsrisiko beim Eintritt in die 
Pflegeversicherung abhängig (BMG, 2022a). Die Kalkulation der Versicherungs-
prämie erfolgt so, dass die Prämien in jungen Jahren höher als die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen sind. Aus dieser Differenz werden Alterungs-
rückstellungen gebildet, die verzinslich angelegt werden. Wenn die Kosten für 
Pflegebedürftigkeit über dem Zahlbeitrag liegen, wird die Lücke durch die Alte-
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rungsrückstellungen geschlossen, sodass die Prämien nicht altersbedingt steigen 
(PKV-Verband, 2022b). Für eine sozialverträgliche Prämiengestaltung hat der 
Gesetzgeber umfangreiche Rahmenbedingungen vorgegeben. Da die prämien-
freie Mitversicherung der Kinder, identische Höchstbeiträge wie in der SPV und 
geschlechtsunabhängige Prämien gesetzlich vorgeschrieben sind (§ 110 SGB XI), 
wird das Anwartschaftsdeckungsverfahren durch Umlageelemente ergänzt. Zu-
sätzlich findet ein Risikoausgleich zwischen privaten Versicherungsunternehmen 
statt (§ 111 SGB XI). Dementsprechend besteht ein unternehmensübergreifender 
Ausgleich zwischen Prämienzahler:innen und prämienfreien Mitgliedern, zwischen 
jungen und älteren Versicherten sowie zwischen Männern und Frauen. Im Jahr 
2019 bezifferte sich das Umlagevolumen auf 260,5 Mio. EUR (PKV-Verband, 2020, 
S. 36). Die Arbeitnehmer:innen erhalten einen Beitragszuschuss von ihrem/:/ihrer 
Arbeitgeber:in, der dem Arbeitgeber:innenanteil in der SPV entspräche, aber auf 
die Hälfte der zu zahlenden Prämie begrenzt ist (§ 61 Abs. 2 SGB XI). Aufgrund der 
unterschiedlichen Finanzierungsverfahren von SPV und PPV ist ein Vergleich der 
Finanzentwicklung nur eingeschränkt möglich (Rothgang & Müller, 2021, S. 126).3 

Insgesamt haben sich die Prämieneinnahmen seit 1995 von 1,3 Mrd. EUR auf 
4,2 Mrd. EUR im Jahr 2020 mehr als verdreifacht (Abbildung 9). Die Ausgaben 
für Versicherungsleistungen lagen im gesamten Beobachtungszeitraum deutlich 
unter den Einnahmen. Da die privat Pflegeversicherten sowohl durchschnittlich ein 
höheres Einkommen sowie ein geringeres Pflegefallrisiko als auch ein günstigeres 
Verhältnis zwischen Leistungsempfänger:innen und Versicherten im Vergleich zu 
den Versicherten der SPV aufweisen, konnte die PPV sehr hohe Rückstellungen 
erwirtschaften (IAQ, 2021b). Der Bestand der Alterungsrückstellungen nahm seit 
1995 kontinuierlich um rund 1 bis 3 Mrd. EUR pro Jahr zu. Bis zum Jahr 2020 
wurden insgesamt fast 42 Mrd. EUR Alterungsrückstellungen angesammelt. Dies 
entsprach rund 85,4 % der Ausgaben der SPV in demselben Jahr.

Zeitraum von 1995 bis 2016 

Nachdem die jährlichen Prämieneinnahmen der PPV nach der Einführung der Pfle-
geversicherung stark anstiegen, erreichten sie im Jahr 1997 mit 2,2 Mrd. EUR einen 
ersten Höchststand. Anschließend nahmen die Einnahmen bis zum Jahr 2003 ab 
und lagen bis 2007 konstant bei 1,9 Mrd. EUR. Diese Entwicklung kann insbeson-
dere auf die Reduktion der Prämien und eine gleichzeitig ansteigende Versicherten-
zahl zurückgeführt werden (Rothgang & Müller, 2021, S. 128). Zwischen 2008 und 
2016 schwankten die Prämieneinnahmen zwischen 2,0 und 2,2 Mrd. EUR. 

Hinsichtlich der Ausgaben war nach dem Anstieg bis auf 446,8 Mio. EUR im Jahr 
1997, was einem Anteil von rund 21 % an den Prämieneinnahmen entsprach, eine 
relativ konstante Ausgabenentwicklung vorzufinden. Ab 2008 stiegen die Versi-
cherungsleistungen relativ stark an, sodass sich die Ausgaben zwischen 2008 und 
2016 fast verdoppelten. Neben der demografischen Entwicklung lassen politische 

3 Zudem besteht für gesetzlich und privat Krankenversicherte die Möglichkeit, sich mit 
privaten Zusatzversicherungen gegen das Pflegerisiko abzusichern. Im Folgenden wird 
ausschließlich die Finanzentwicklung der verpflichtenden privaten Pflegeversicherung 
betrachtet.
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Reformen die Leistungen der PPV stark ansteigen (PKV-Verband, 2020, S. 44). 
Besonders in den Jahren 2008 (PfWG), 2013 (PNG) und 2015 (PSG I) erfolgten 
Ausgabenanstiege.

Zeitraum von 2017 bis 2020

Ab 2017 kam es u. a. aufgrund von Prämienerhöhungen zu deutlichen Anstiegen 
der Einnahmen (Rothgang & Müller, 2021, S. 128). Dabei wurde im Jahr 2017 eine 
Zunahme der Prämieneinnahmen um fast 20 % und im Jahr 2019 um 25,6 % 
im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Im Jahr 2020 nahmen die Einnahmen um  
30,6 % auf 4,2 Mrd. EUR zu. Die wesentlichen Ursachen für die steigenden 
Prämien waren die gesetzlichen Pflegereformen, die zu Mehrausgaben aufgrund 
der Ausweitung des individuellen Leistungsanspruches sowie des Kreises der 
Empfangsberechtigten und der Förderung von zusätzlichen Pflegestellen geführt 
haben (PKV-Verband, 2021). Mit dem Gesundheitsversorgungs- und Pflegever-
besserungsgesetz (GPVG) aus dem Jahr 2020 werden z. B. zusätzliche Stellen für 
Pflegehilfskräfte in vollstationären Pflegeeinrichtungen über einen Vergütungszu-
schlag finanziert (AOK-Verlag, 2022). Zudem beeinflusst das Zinsniveau die Höhe 
der Prämiensteigerungen. Aufgrund des niedrigen Leitzins sinkt die Verzinsung 
der Alterungsrückstellungen, sodass ein Ausgleich durch zusätzliche Prämien 
erfolgen muss (PKV-Verband, 2021). 

Die Ausgaben der PPV nahmen im Jahr 2017 um 22,5 % auf 1,3 Mrd. EUR beson-
ders stark zu. Dieser Ausgabenanstieg kann teilweise auf das PSG II zurückgeführt 
werden. Im Jahr 2020 bezifferten sich die Ausgaben für Versicherungsleistungen 
auf rund 1,8 Mrd. EUR, was fast 42 % der Prämieneinnahmen entsprach.

Abbildung 9: Finanzentwicklung der PPV in Mrd. EUR
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an PKV-Verband (2011, S. 94, 2022c); Rothgang und Müller (2021, 
S. 127)
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4.3 Durchschnittliche finanzielle Belastung der Versicherten 
in stationärer Pflege

Neben den Beiträgen zur SPV oder Prämien zur PPV können für private Haushalte 
im Pflegefall weitere Kosten anfallen. Da die Pflegeversicherung als Teilleistungs-
system ausgestaltet ist, sind die Leistungsansprüche je nach Pflegegrad in der 
Höhe begrenzt (Paquet, 2020, S. 15–16). Die privat zu tragenden Pflegekosten der 
Versicherten sind statistisch nicht vollständig erfasst. Während im stationären Be-
reich gesicherte Daten verfügbar sind, existieren für den ambulanten Bereich le-
diglich Befragungsergebnisse (Ehrentraut, Huschik, Moog & Sulzer, 2019, S. 58). 

Der Eigenanteil der Pflegeheimkosten, den die Pflegebedürftigen selbst zahlen 
müssen, setzt sich aus dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) für die 
pflegebedingten Aufwendungen der Pflegegrade 2 bis 5, den Kosten für Unter-
kunft sowie Verpflegung und den Investitionskosten zusammen. Der EEE ergibt 
sich aus der Differenz zwischen den Pflegekosten des Heimes und den Leistungen 
der Pflegeversicherung (Sell, 2018). Dabei umfasst der EEE vor allem Personalkos-
ten (vdek, 2022). Durch das GVWG haben Pflegebedürftige seit dem 01.01.2022 
Anspruch auf einen anteiligen Leistungszuschlag ihres zu zahlenden Eigenanteils 
an den pflegebedingten Aufwendungen. Für Heimbewohner:innen mit Pflegegrad 
2 bis 5 beträgt der Leistungszuschlag 5,0 % des Eigenanteils an den Pflegekosten 
im ersten Jahr im Pflegeheim. Nach zwölf Monaten beträgt der Leistungszuschlag 
25,0 %, nach 24 Monaten 45,0 % und nach 36 Monaten 70,0 % (§ 43c SGB 
XI). Dieser Leistungszuschlag ist in Abbildung 10 nicht berücksichtigt. Die Kosten 
für Unterkunft sowie Verpflegung und die Investitionskosten werden nicht in den 
Leistungen der Pflegeversicherung einbezogen, sodass sie von den Heimbewoh-
ner:innen allein getragen werden (Rothgang & Müller, 2021, S. 108). 

Abbildung 10: Entwicklung der durchschnittlichen finanziellen Belastungen eines Pflegebedürftigen in der 
stationären Pflege in EUR pro Monat 
Ohne Berücksichtigung der Ausbildungsumlage bzw. individuelle Ausbildungskosten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an vdek (2022)
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Der EEE bildet den größten Anteil des Gesamtheimentgeltes. Seit 2018 sind die 
durchschnittlichen Eigenanteile kontinuierlich gestiegen. Insgesamt waren An-
fang 2022 durchschnittlich 2.179 EUR pro Monat und pflegebedürftiger Person im 
stationären Bereich zu tragen. Diese setzten sich im Durchschnitt aus 912 EUR für 
den EEE an der Pflege, 801 EUR für Unterkunft sowie Verpflegung und 466 EUR 
Investitionskosten zusammen. 

Für die häusliche Pflege wurde in einer Befragung im Jahr 2016 die Höhe der 
regelmäßig im Monat privat getragenen Kosten erfasst, die im Zusammenhang 
mit der Pflege entstehen. Im Durchschnitt wurden monatlich 269 EUR von den 
Pflegebedürftigen selbst getragen. Dabei stiegen die durchschnittlichen Kosten 
mit der Pflegestufe (Schneekloth et al., 2017, S. 158–159).

4.4 Hilfe zur Pflege 

Die Hilfe zur Pflege stellt eine Form der Sozialhilfe dar (§§ 61–66 SGB XI). Pfle-
gebedürftige Personen haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, sofern die Pflege-
versicherungsleistungen nicht ausreichen und die Pflegebedürftigen sowie die 
unterhaltspflichtigen Personen nicht über genügend Einkommen und Vermögen 
verfügen, um die restlichen Pflegekosten vollständig zu decken (§ 61 SGB XII). 
Abbildung 11 zeigt die Entwicklung der Empfänger:innen und der Nettoausgaben 
der Hilfe zur Pflege zwischen 1995 und 2020. Dabei sind für die Jahre 1995, 
2005, 2006 und 2007 die Empfänger:innen von Hilfe zur Pflege in Bremen nicht 
enthalten. Zudem gab es 2007 eine Untererfassung in Nordrhein-Westfalen (De-
statis, 2022d). 

Von 1995 bis 1998 sank die Anzahl um 40,4 % und die Nettoausgaben der Hilfe 
zur Pflege um 63,5 %. Jedoch nahm in den nachfolgenden Jahren die Empfän-
ger:innenzahl tendenziell zu und erreichte 2014 mit rund 350.000 einen neuen 
Höhepunkt, der etwa 23.400 Empfänger:innen unter dem Ausgangsniveau von 
1995 lag. Ebenso stiegen die Nettoausgaben fast kontinuierlich auf 3,8 Mrd. EUR 
im Jahr 2016 an. Im Jahr 2017 ist eine deutliche Abnahme der Anzahl um 17,1 % 
im Rahmen der Leistungsausweitung des PSG II zu erkennen (Rothgang & Müller, 
2021, S. 129). Gleichzeitig reduzierten sich die Nettoausgaben um 10,7 %. Da 
danach die Empfänger:innenzahl bis auf ca. 315.900 im Jahr 2020 leicht anstieg, 
nahmen auch die Nettoausgaben wieder zu. Im Jahr 2020 bezifferten sich die 
Nettoausgaben auf 4,3 Mrd. EUR, was einer Reduktion von 31,3 % gegenüber 
1995 entspricht. Jedoch sank der Anteil der Empfänger:innen von Hilfe zur Pflege 
an allen Pflegebedürftigen, nachdem er von 1999 bis 2015 zwischen 11,7 und 
13,2 % schwankte, auf 7,3 % im Jahr 2019 (Destatis, 2022e). 
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Abbildung 11: Entwicklung der Empfänger:innen und der Nettoausgaben der Hilfe zur Pflege
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Destatis (2021, 2022d); Rothgang und Müller (2021, S. 129)
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5 Die prognostizierte Zukunft des sozialen Pflegeversiche-
rungssystems

5.1 Prognosen zur Anzahl der Pflegebedürftigen 

Während für die Gesamtbevölkerung in Deutschland bis 2050 mit einem Rück-
gang auf rund 80,2 Mio. Personen gerechnet wird, zeigen Prognosen für den An-
teil der mindestens 80-Jährigen einen Anstieg von 7,3 % im Jahr 2021 auf 12,1 % 
im Jahr 2050 (Destatis, 2022b). Die Alterung der Gesamtbevölkerung ist vor 
allem dadurch bestimmt, dass die stark besetzten Jahrgänge von 1955 bis 1970, 
die als Babyboom-Generation bezeichnet werden, in den nächsten Jahrzehnten 
ins Senior:innenalter wechseln. Zusätzlich werden die quantitativ kleineren Ge-
burtsjahrgänge zur Verschiebung der Relationen zwischen den einzelnen Alters-
gruppen deutlich beitragen. Während im Jahr 2018 100 Personen im Alter von 
20 bis 66 Jahren 60 Personen unter 20 sowie ab 67 Jahren gegenüberstanden, 
werden es im Jahr 2040 bereits 80 unter 20- und über 66-Jährige sein (Destatis, 
2019a, S. 11, 19, 27, 53). 

Die demografische Alterung und die steigende Pflegewahrscheinlichkeit mit zu-
nehmenden Alter führen dazu, dass auch in Zukunft mit einer zunehmenden Zahl 
von Pflegebedürftigen gerechnet werden muss (Bertelsmann Stiftung, 2019, S. 5). 
Jedoch sind Prognosen vor allem über einen langen Zeithorizont mit Unsicher-
heiten verbunden (Schwinger, Klauber & Tsiasioti, 2020, S. 7). So ist bspw. der 
konkrete Effekt bzw. Umsetzungsnutzen rehabilitativer Maßnahmen bei Pflege-
bedürftigen aufgrund der Komplexität der Maßnahmen und ihrer Kontextbedin-
gungen nicht quantifizierbar, obwohl deren generelle Wirksamkeit bestätigt ist 
(Lübke, 2017, S. 237). Darüber hinaus ist empirisch nicht eindeutig belegt, wie 
sich der Anstieg der Lebenserwartung auf die Pflegewahrscheinlichkeit auswirkt. 
Dabei besteht die Möglichkeit, dass mit zunehmender Lebenserwartung die alters-
spezifische Pflegefallwahrscheinlichkeit unverändert bleibt, ansteigt oder sinkt 
(Ehrentraut et al., 2019, S. 60). Eine Analyse von Kreft und Doblhammer (2016, 
S. 13) zeigt, dass einige Landkreise in Deutschland eine Kompression der Lebens-
jahre in Pflegebedürftigkeit auf einen kürzeren Zeitraum vor dem Tod aufweisen, 
während in anderen Landkreisen der Anteil der Pflegebedürftigen wächst, deren 
Lebensjahre mit Pflegebedürftigkeit steigen. 

Allerdings ist sogar bei einer Kompression der altersabhängigen Pflegebedürftig-
keit mit einer Zunahme der Pflegefallzahlen auf insgesamt über 5,0 Mio. im Jahr 
2050 zu rechnen, da die quantitative Besetzung der älteren Kohorten zukünftig 
deutlich ansteigen wird (Kochskämper, 2021, S. 7). Wenn von einer konstanten 
altersspezifischen Pflegefallwahrscheinlichkeit ausgegangen wird, prognostizie-
ren Ehrentraut et al. (2019, S. 60–61) für das Jahr 2050 die Anzahl der Pflege-
bedürftigen auf ca. 5,3 Mio. in der SPV. Für den gleichen Zeithorizont berechnen 
Schwinger et al. (2020, S. 10–12) einen Anstieg auf rund 5,1 Mio., womit eine 
Erhöhung des Anteils der SPV-Versicherten, die pflegebedürftig sind, von 4,8 % 
im Jahr 2020 auf 7,4 % im Jahr 2050 einhergeht. Das BMG (2022b, S. 4, 20) 
erwartet auf Basis der Geschäftsstatistik der Pflegekassen, dass die Anzahl der 
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in der SPV versicherten Pflegebedürftigen auf ca. 6,5 Mio. bis 2050 ansteigt. 
Demzufolge würde sich eine Zunahme der Zahl der sozialversicherten Pflege-
bedürftigen um 50,4 % im Vergleich zum Jahr 2020 ergeben. Dabei steht der 
absoluten Fallzahlenänderung von 1996 bis 2020 in Höhe von ca. 2,8 Mio. eine 
prognostizierte Erhöhung von 2020 bis 2050 um rund 2,2 Mio. gegenüber. 

5.2 Prognosen zur Finanzierung der sozialen Pflegever-
sicherung 

Neben der demografischen Entwicklung stellt die Bedeutung der professionellen 
Pflege einen weiteren zentralen Bestimmungsfaktor für die zukünftige Entwick-
lung der Pflegeausgaben dar (Ehrentraut et al., 2019, S. 60). So kann z. B. die 
Inanspruchnahme von Pflegeleistungen im ambulanten sowie stationären Set-
ting aufgrund sich wandelnder familiärer Konstellationen und der abnehmenden 
Bedeutung informeller Pflege durch Angehörige weiter steigen (Bertelsmann 
Stiftung, 2019, S. 5; Schwinger et al., 2020, S. 7, 8). Darüber hinaus ist die Dy-
namisierung der Pflegeleistungen ein bedeutender Faktor. Nach § 30 SGB XI 
dient für die Anpassung der Pflegeleistungen die kumulierte Preisentwicklung als 
Orientierungswert, wobei der Anstieg der Leistungsbeiträge nicht höher als die 
Bruttolohnentwicklung ausfallen darf. In der Pflege sind oft personalintensive Tä-
tigkeiten vorzufinden, die ein begrenztes Potenzial für Produktivitätssteigerungen 
sowie Rationalisierungen besitzen. Um eine Abwanderung von Arbeitnehmer:in-
nen in Branchen mit höheren Produktivitätssteigerungen und damit höherer Ent-
lohnung zu vermeiden, muss ein vergleichbarer Lohn gezahlt werden, der jedoch 
über der Produktivität des Pflegebereiches liegt und zu überdurchschnittlichen 
Kostenzunahmen führt (Baumol’sche Kostenkrankheit) (Arentz, 2019, S. 17–18; 
Bertelsmann Stiftung, 2019, S. 6). Demzufolge würde die gesetzlich vorgesehe-
ne Dynamisierung mit der Preisentwicklung die tatsächliche Kostenentwicklung 
nicht adäquat berücksichtigen (Bertelsmann Stiftung, 2019, S. 6). Zudem ist u. a. 
durch die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Entlohnung und Struktur 
des Pflegepersonals mit einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf zu rechnen 
(Ehrentraut et al., 2019, S. 63; Schwinger et al., 2020, S. 20).

Die demografische Entwicklung lässt für die umlagefinanzierte SPV niedrigere 
Beitragseinnahmen sowie steigende Ausgaben erwarten (Bahnsen & Wild, 2021, 
S. 2). Ehrentraut et al. (2019, S. 60–63) nehmen bei ihrer Prognose eine kons-
tante altersspezifische Pflegefallwahrscheinlichkeit, einen fortsetzenden Trend 
zur professionellen Pflege und eine Dynamisierung der Pflegeleistungen nach der 
Entwicklung des nominalen BIP je Einwohner:in an. Dadurch wird ein Anstieg der 
Ausgaben der SPV bis zum Jahr 2050 auf nominal über 181,3 Mrd. EUR prognos-
tiziert, was dem 3,69-fachen Niveau von 2020 entsprechen würde. Zur Finanzie-
rung dieses Ausgabenanstiegs müsste unter Berücksichtigung der Zuführungen 
aus dem Pflegevorsorgefonds der Beitragssatz der SPV bis 2050 auf 4,6 % an-
gehoben werden. Ebenso könnten in entsprechendem Maße der Bundeszuschuss 
erhöht, die Beitragsbemessungsgrenze angehoben, weitere Einkunftsarten zur 
Bemessung herangezogen oder eine Mischung der Maßnahmen erfolgen.
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Arentz (2019, S. 11–14) betrachten verschiedene Szenarien, in denen die Aus-
gaben mit einer höheren Rate als die beitragspflichtigen Einnahmen ansteigen. 
Zwischen 1997 und 2017 stiegen die beitragspflichtigen Einnahmen pro Mitglied 
im Durchschnitt jährlich um 1,6 % und die Ausgaben pro Kopf um 4,7 % pro Jahr, 
was auf diverse Leistungsausdehnungen zurückgeführt werden kann. Jedoch sind 
Leistungsausdehnungen in der Zukunft kaum vorherzusehen. Wenn die Ausgaben 
und Einnahmen mit derselben Rate steigen, wird ein Beitragssatz von 4,1 % im 
Jahr 2040 prognostiziert. Dementsprechend würde sich die durchschnittliche 
Beitragsbelastung pro Mitglied von 645 EUR im Jahr 2017 auf 937 EUR im Jahr 
2040 erhöhen. Im Szenario mit einem Abstand zwischen Einnahmen- und Aus-
gabenentwicklung von 2 Prozentpunkten ist mit einem Beitragssatz von 6,4 % 
im Jahr 2040 zu rechnen. Bei einem Abstand von 3 Prozentpunkten ergäbe sich 
ein Beitragssatz von 7,9 % im Jahr 2040. 

Im Rahmen des Tragfähigkeitsberichtes des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF) wurden Prognosen hinsichtlich der demografiebedingten Ausgabenquote 
der SPV erstellt. Dabei wird die Annahme einer unveränderten Fortführung der 
gegenwärtigen Politik, ein daraus resultierendes konstantes Leistungsniveau der 
Pflegeversicherung und eine Anpassung der Leistungsausgaben entsprechend 
der Wachstumsrate der Bruttolöhne getroffen. Ausgehend von einem Ausgaben-
niveau der SPV von 1,2 % im Jahr 2018 ist in einer eher pessimistischen Variante 
ein Anstieg auf 2,3 % des BIP bis zum Jahr 2050 zu erwarten. In der eher opti-
mistischen Variante steigt die Ausgabenquote um 0,7 Prozentpunkte auf 1,9 % 
des BIP (BMF, 2019, S. 20, 22, 28).
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6 Ansatzpunkte und Reformoptionen für ein nachhaltiges   
Finanzierungssystem

Allgemeine Einflussfaktoren auf das Finanzierungssystem der Pflege

Die Prognosen werfen die Frage auf, wie die steigenden Ausgaben langfristig trag-
fähig finanziert werden können. Dabei wirken auf das externe Umfeld des Finan-
zierungssystems der Pflege allgemeine Einflussfaktoren, die, wie in Abbildung 12 
dargestellt, in Anlehnung an die PEST-Analyse mittels vier Kategorien (political, 
economic, social, technological) strukturiert werden können. 

Zu den politischen Einflussfaktoren zählen sowohl die politische Stabilität als auch 
die allgemeine sowie branchenrelevante Gesetzgebung, die die Pflegefinanzie-
rung beeinflussen können (Grootz, Brandstädter, Schaefer & Huthwelker, 2019, 
S. 17). Zudem wirken, wie unter 4.1 bereits erwähnt, ökonomische Faktoren, wie 
z. B. die Arbeitsmarkt-, Wachstums- sowie Einkommensdynamik, vor allem auf 
die Einnahmeentwicklung der Pflegeversicherung ein. Ein Anstieg der beitrags-
pflichtigen Einkommen könnte u. a. durch eine Steigerung der Einkommen und 
damit der Arbeitsproduktivität erzielt werden (Arentz & Ulrich, 2017, S. 47, 48). 
Eine Einkommenssteigerung von 1,0 % pro Jahr erfordert aufgrund des demo-
grafischen Wandels ein Wachstum der Arbeitsproduktivität um jährlich über 2 % 
(Eichert, 2016, S. 1). Jedoch ist das Erreichen solcher Produktivitätssteigerun-
gen und der dadurch resultierenden Einkommensanstiege eher unwahrscheinlich 
(Arentz & Ulrich, 2017, S. 48). 

Der bereits genannte demografische Wandel, die Veränderung der Haushalts- so-
wie Familienstrukturen und der daraus resultierende Wandel der Bedeutung der 
professionellen Pflege können den soziokulturellen Faktoren zugeordnet wer-
den. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung sind auch im Pflegebereich tech-
nische Wandlungsprozesse insbesondere bei Unterstützungssystemen durch 
bspw. digitale Pflegeanwendungen (DiPAs), digitale Lösungen zum Monitoring, zur 
Kommunikation und zur Betreuung zu beobachten (Stutzer, Militzer-Horstmann, 
Schuppann & Höpfner, 2022, S. 2, 5-10). Dadurch können ggf. der Pflegebedarf 
minimiert, die Dauer sowie Intensität der Pflege verkürzt und weniger Leistungs-
erbringer einbezogen werden (Schuppann et al., 2022, S. 26). Mögliche Risiken 
für die Digitalisierung der Pflege werden u. a. in der Skepsis im Bereich des Daten-
schutzes, im erhöhten Risiko für einen Ausfall durch Stromausfälle oder techni-
sche Defekte und in der meist abnehmenden Kompetenz der Nutzung digitaler 
Technologien von älteren Personen gesehen (Granja, Janssen & Johansen, 2018, 
S. 8; Stutzer et al., 2022, S. 12–15).

Haupteinflussfaktoren auf die Einnahmen und Ausgaben

Neben den Umfeldfaktoren fasst Abbildung 12 die Haupteinflussfaktoren auf die 
Einnahmen sowie Ausgaben des Pflegeversicherungssystems zusammen. Mög-
liche Reformoptionen, die an diese Einflussfaktoren ansetzen können, werden 
aufgeführt, wobei keine abschließende Darstellung erfolgt. Grundsätzlich können 
zwei Reformstrategien unterschieden werden: Ein Systemwechsel oder die Weiter-
entwicklung des bestehenden Systems der umlagefinanzierten SPV (Rothgang 
& Preuss, 2007, S. 22–24). 
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Abbildung 12: Überblick der Reformoptionen
Quelle: Eigene Darstellung 

Ein Systemwechsel kann u. a. die Ablösung der gesetzlichen Pflegeversicherung 
durch ein steuerfinanziertes Bundesleistungsgesetz vorsehen. Danach sollen nur 
Leistungen bezogen werden dürfen, wenn weder auf eine private Vorsorge noch 
auf Einkommen bzw. Vermögen zurückgegriffen werden kann (Gasche, 2007, 
S. 27; Greiner & Bowles, 2007, S. 346). Dabei werden die Leistungen steuer-
finanziert und nur bei medizinischer Bedürftigkeit gewährt. Allerdings reichte 
meist das Einkommen bzw. Vermögen nicht aus, sodass im Jahr 1993 von den 
stationär versorgten Pflegebedürftigen rund 80 % in den alten Bundesländern 
und fast 100 % in den neuen Bundesländern Sozialhilfe in Anspruch nahmen 
(Deutscher Bundestag, 1993, S. 61). Aufgrund der demografischen Entwicklung 
wären deutlich steigende Ausgaben zu erwarten, die Steuererhöhungen zur Folge 
haben könnten. Zudem würde das Ziel bei der Einführung der Pflegeversicherung, 
die öffentlichen Haushalte zu entlasten, nicht erreicht werden (Gasche, 2007, 
S. 27–28).

Des Weiteren kann ein Systemwechsel durch die Integration der SPV in die GKV 
erfolgen, wodurch vor allem berücksichtigt wird, dass Pflegebedürftigkeit oft 
mit einer vorangegangenen Erkrankung verbunden ist (Greiner & Bowles, 2007, 
S. 346). Dadurch könnten derzeit existierende Schnittstellenprobleme zwischen 
GKV sowie SPV und Abgrenzungsprobleme zwischen Leistungen der Kranken-
versicherung und Pflegeleistungen gelöst werden, sodass eine integrierte ab-
gestimmte Leistungserstellung mit mehr Effizienz bei der Leistungserbringung 
und einer verbesserten Versorgung etabliert werden könnte (Gasche, 2007, 
S. 25–26; Greiner & Bowles, 2007, S. 346). Allerdings hängen die Wirkungen 
einer Integration von der Ausgestaltung des Finanzierungs- und Leistungssystems 
ab. Hinsichtlich der Ausweitung des Teilkostencharakters der Pflegeversicherung 
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auf die GKV besteht Kritik, dass die Leistungen der GKV auf eine Grundversor-
gung begrenzt würden. Dagegen wird bei der Übertragung des Bedarfsprinzips 
der GKV auf die Pflegeversicherung kritisiert, dass die Leistungsausweitung zu 
noch weitaus höheren pflegerischen Ausgaben führe. Wenn das Bedarfsprinzip 
und gleichzeitig das Teilkostenprinzip bestehen bleiben, würden auch nach einer 
Integration Schnittstellenprobleme existieren (Gasche, 2007, S. 25–26).

Eine weitere Reformoption im Rahmen eines Systemwechsels ist der Umstieg auf 
eine kapitalfundierte Pflegeversicherung. Dabei sind verschiedene Umstiegsmo-
delle, wie ein sofortiger Umstieg oder ein Auslaufmodell, bei dem nur der jüngere 
Bevölkerungsteil in das kapitalfundierte System einbezogen wird, denkbar (Grei-
ner & Bowles, 2007, S. 346; Rothgang & Preuss, 2007, S. 22–23). Jedoch führt 
jede Art von Umstieg immer zu einer Doppelbelastung der Umstiegsgenerationen, 
da diese für sich einen Kapitalstock aufbauen und gleichzeitig die Bedarfe der 
aktuellen Nettoempfänger:innen finanzieren müssten (Gasche, 2007, S. 34–35). 
Die Vorteile einer Pflegeversicherung nach dem Anwartschaftsdeckungsverfahren 
werden vor allem darin gesehen, dass keine Belastungen auf künftige Generatio-
nen verlagert, sondern von den betroffenen Generationen selbst gedeckt würden. 
Zudem bestände im Gegensatz zum Umlagesystem eine weitgehende Unabhän-
gigkeit von demografischen Veränderungen, da die Prämie und die Leistungssätze 
nicht durch den Altenquotient beeinflusst würden (Arentz, Läufer & Roth, 2011, 
S. 15). Gründe gegen das Anwartschaftsdeckungsverfahren werden u. a. in der 
Abhängigkeit von Schwankungen des Kapitalmarktes und der fehlenden Umver-
teilung von einkommensstarken zu einkommensschwachen Versicherten gesehen 
(Börsch-Supan, o. J., S. 4, 7; Breyer, 2000, S. 401).

Wenn das bisherige Pflegeversicherungssystem erhalten bleiben soll, kann ei-
nerseits eine Erschließung zusätzlicher Finanzmittel und/oder andererseits eine 
Reduktion der Ausgaben erfolgen (Rothgang & Preuss, 2007, S. 22–24). Zudem 
bestehen Reformoptionen bezüglich der Finanzierungsverfahren, die sowohl die 
Einnahmen als auch die Ausgaben beeinflussen. 

Die Einnahmen können z. B. durch die Anhebung des steuerfinanzierten Bundes-
zuschusses, der sich ab dem Jahr 2022 auf 1 Mrd. EUR pro Jahr beläuft, erhöht 
werden. Laut Rothgang und Preuss (2007, S. 23) bedürfen Bundeszuschüsse in 
einem Sozialversicherungssystem grundsätzlich einer Begründung. Diese wird 
z. B. in der Rentenversicherung in der Verantwortung des Bundes für die Stabilität 
des Versicherungszweiges (IAQ, 2021a, S. 2) und in der Übernahme allgemeiner 
Staatsaufgaben als versicherungsfremde Leistungen durch das Versicherungs-
system gesehen (Mackscheidt & Maier-Rigaud, 2020, S. 6; Rothgang & Preuss, 
2007, S. 23). Diese Thematik ist allerdings nicht unumstritten, sodass aktuell 
keine allgemeingültige Abgrenzung zwischen versicherungsfremden Leistungen 
und originären Sozialversicherungsleistungen existiert (Höpfner, Berndt, Schäffer 
& Militzer-Horstmann, 2020, S. 9; Kochskämper, 2021, S. 35–36). Nach Raffel-
hüschen, Bahnsen, Kohlstruck, Seuffert und Wimmesberger (2021, S. 12) führen 
Steuerzuschüsse zu einer Abhängigkeit der Finanzierung der Pflegeausgaben von 
der finanziellen Situation des Bundes sowie den Haushaltsentscheidungen der 
politischen Entscheidungsträger, sodass der Vorteil einer haushaltspolitisch un-
abhängigen Sozialversicherung entfällt. Dabei besteht die Gefahr, wie das Beispiel 
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des Bundeszuschusses zur GKV zeigt, dass nicht weiter spezifizierte Zuschüsse 
je nach gesamtwirtschaftlicher Lage erhöht oder gesenkt werden (Rothgang, Kal-
witzki & Cordes, 2019, S. 82). Insgesamt können laut Rothgang und Preuss (2007, 
S. 23) Bundeszuschüsse lediglich als ein Element einer umfassenden Strategie 
für eine nachhaltige Finanzierung angesehen werden.

Darüber hinaus können Bürgerversicherungselemente eingeführt werden, die 
durch Einbeziehung aller Bürger den versicherungspflichtigen Personenkreis der 
SPV und damit die Beitragsbasis ausweiten (Rothgang & Preuss, 2007, S. 23). Dies 
würde auch die Segmentierung der gesetzlichen Pflegeversicherung überwinden, 
die vor allem aus verteilungspolitischer Sicht kritisiert wird (Gasche, 2007, S. 28; 
Rothgang, Arnold, Wendlandt, Sauer & Wolter, 2011, S. 140). Während Personen 
mit hohen Risiken und Einkommen unterhalb der Versicherungspflichtgrenze in 
der SPV bleiben, wechseln einkommensstarke Personen mit niedrigen Risiken 
aus der Solidargemeinschaft in die PPV, sodass es zu einer Einkommens- und 
Risikoselektion kommt (Gasche, 2007, S. 28). Die Reformoption der Bürgerver-
sicherung würde das Prinzip einer solidarischen Pflegeversicherung unterstützen, 
allerdings wäre die fiskalische Ergiebigkeit hinsichtlich der zu erwarteten Mehr-
einnahmen gering (Rothgang & Preuss, 2007, S. 23). Zudem würde sich die durch 
die Ausweitung des Umlagesystems die intergenerative Umverteilung zulasten 
zukünftiger Generationen erhöhen (Gasche, 2007, S. 29).

Die Weiterentwicklung des bestehenden Systems kann auch dadurch erfolgen, 
dass weitere Einkommensarten in die Beitragspflicht einbezogen werden (Roth-
gang & Preuss, 2007, S. 22–24). Die Erweiterung der Beitragsbemessungsgrund-
lage würde Mehreinnahmen generieren, denen im Vergleich zur Ausdehnung des 
Versichertenkreises bei Bürgerversicherungselementen keine zusätzlichen Aus-
gaben gegenüberstehen. Jedoch könnten die Beitragsmehreinnahmen nach Roth-
gang (2007, S. 352) die intergenerative Lastverschiebung nur abmildern und nicht 
beseitigen, sodass die Dynamik im Beitragssatz auf lange Sicht erhalten bleibt. 

Zudem können die Einnahmen im bisherigen Pflegeversicherungssystem durch 
die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze erhöht werden. Dies würde die 
vertikale Umverteilung von einkommensstarken zu einkommensschwachen Ver-
sicherten stärken (Rothgang & Preuss, 2007, S. 23). Kritik an dieser Maßnahme 
besteht darin, dass einer Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze keine äqui-
valente Leistungsausweitung in der SPV gegenüberstände, sodass der Beitrag 
zunehmend den Charakter einer linearen Lohnsteuer erhalten würde und zu Ver-
zerrungen des Arbeitsangebots führen könnte (Rothgang, 2007, S. 352).

Eine weitere Reformoption hinsichtlich der Weiterentwicklung des bisherigen 
Systems ist die Anhebung des Beitragssatzes. Bisher wurden zur Finanzierung 
wichtiger, aber gleichzeitig ausgabenerhöhenden Pflegereformen, wie die Einfüh-
rung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes 2017, primär kurzfristig orientierte 
Beitragssatzerhöhungen genutzt (Ehrentraut et al., 2019, S. 63). Grundsätzlich 
könnten sich mittel- bis langfristig die Finanzierungsprobleme der SPV vor dem 
Hintergrund der angestrebten Begrenzung der Sozialabgabenquote auf 40,0 % 
(Sozialgarantie) mit Beitragssatzanhebungen nicht beheben lassen (Neusius, 
2021, S. 894–895; Rothgang & Preuss, 2007, S. 23). Des Weiteren würden mit 
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Beitragssatzsteigerungen auch hier eine Erhöhung der intergenerativen Umver-
teilung einhergehen (Rothgang, 2007, S. 360). Wenn ein starker Anstieg der Bei-
tragsbelastung vermieden werden soll, kann die Anhebung des Beitragssatzes 
nur ein Teilelement einer Mischstrategie sein (Rothgang & Preuss, 2007, S. 23). 

Neben diesen Reformoptionen, die das bestehende System durch die Erschlie-
ßung zusätzlicher Finanzmittel weiterentwickeln, bestehen auch Maßnahmen zur 
Reduktion der Ausgaben. Um die Ausgaben zu reduzieren, könnten die gesetz-
lich festgelegten Pflegeleistungen z. B. durch eine aussetzende bzw. verringerte 
Leistungsdynamisierung begrenzt werden. Darüber hinaus hätte die Änderung 
des Pflegebedürftigkeitsbegriffes und der daraus resultierende veränderte leis-
tungsberechtigte Personenkreis Effekte auf die Ausgaben der Pflegeversiche-
rung (Rothgang & Preuss, 2007, S. 21). Allerdings könnte die Reduzierung des 
Leistungsniveaus bei gleichen Beiträgen zu einer intergenerativen Ungleichbe-
handlung führen (Rothgang, 2007, S. 351). Gleiches gilt für die einschränkende 
Änderung des gesetzlichen Pflegebedürftigkeitsbegriffes, die einen kleineren 
leistungsberechtigten Personenkreis zur Folge hätte. Da das Absinken der realen 
Pflegeversicherungsleistungen vermieden und die Eigenanteile begrenzt werden 
sollen, erscheint die Reduktion der gesetzlichen Leistungen oder des leistungs-
berechtigen Personenkreises hinsichtlich der Ziele der Pflegeversicherung unan-
gemessen (Rothgang, Heinze & Kalwitzki, 2021, S. 19).

Zur Weiterentwicklung des bisherigen Pflegeversicherungssystems können Re-
formoptionen auch am Finanzierungsverfahren ansetzen. Das System des Um-
lageverfahrens der SPV kann durch eine Kapitalbildung ergänzt werden, indem 
alle Versicherte verpflichtet werden, in ein ergänzendes System, wie eine kapi-
talgedeckte private Zusatzversicherung, einzuzahlen (Rothgang & Preuss, 2007, 
S. 22–24). Alternativ kann die Verpflichtung zum Abschluss einer privaten Zusatz-
versicherung nur für Versicherte bis zu einer bestimmten Altersgrenze vorgese-
hen werden (Greiner & Bowles, 2007, S. 344). Diese Optionen könnten zu einer 
größeren Demografiefestigkeit führen, jedoch könnten zusätzliche Verwaltungs-
kosten und Koordinierungsprobleme entstehen (Rothgang, 2007, S. 369). Zudem 
besteht auch hier die bereits aufgeführte Kritik hinsichtlich der Abhängigkeit von 
Kapitalmarktschwankungen.

Ebenso besteht durch eine höhere staatliche Förderung der privaten Pflege-Zu-
satzversicherungen die Möglichkeit, die eigenverantwortliche Pflegevorsorge zu 
stärken. Derzeit unterstützt der Staat die private Pflegevorsorge mit einer Zu-
lage von 60 EUR im Jahr (BMG, 2017c). An der Pflege-Zusatzversicherung wird 
kritisiert, dass es aufgrund der langen Laufzeit und der unvorhersehbaren Ent-
wicklung der Pflegekosten sowie der Leistungen der SPV unmöglich sei, ein be-
stimmtes reales Leistungsniveau abzusichern. Zudem sollte es keine substitutiven 
Wirkungen wie eine Verminderung des Realwertes der Leistungen der SPV durch 
unzureichende Leistungsdynamisierung geben, die die SPV schwächen (Rothgang 
& Jacobs, 2013, S. 30).

Daneben könnte, da die PPV vor allem einkommensstarke Personen mit geringer 
Pflegewahrscheinlichkeit im Vergleich zur SPV versichert, ein Finanzausgleich 
zwischen SPV und PPV eine ausgewogene Lastenverteilung und eine übergrei-
fende Solidarität sicherstellen (Deutscher Verein für öffentliche und private Für-
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sorge e. V., 2020, S. 23; vdek, 2020, S. 3). Allerdings könnten in Zukunft die 
Leistungsausgaben pro Versicherten in der PPV über denen der SPV liegen, da 
der Anteil der Versicherten im pflegerelevanten Alter in der PPV höher als in der 
SPV ausfallen könnte. Dies würde bei einer Risikoteilung von PPV und SPV zu 
einem Finanzausgleich führen, bei dem aus Mitteln der SPV die PPV entlastet 
wird (Neusius, 2019, S. 424). 

Verschiedene Institutionen beziehen Position zu möglichen Reformen des Pflege-
versicherungssystems. Die Techniker Krankenkasse (TK) befürwortet u. a. einen 
dauerhaften Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt zur SPV und aufgrund 
der ungleichen Verteilung von Risiken einen Finanzausgleich zwischen der SPV 
und PPV (TK, 2021). Der PKV-Verband schlägt im Rahmen eines neuen Genera-
tionenvertrags für die Pflege eine regelmäßige Dynamisierung der Leistungen 
der gesetzlichen Pflegeversicherung für Personen ab 85 Jahren vor, die 50,0 % 
der realen Kostenentwicklung abdeckt. Für 61- bis 84-Jährige wird die Dyna-
misierung schrittweise abgeschmolzen, sodass für Personen bis 60 Jahren der 
Leistungsanspruch auf dem heutigen Niveau festgeschrieben wird und diese die 
wachsenden Eigenanteile vollständig durch private Vorsorge absichern müssen 
(PKV-Verband, 2022a). Neben den bereits genannten Reformoptionen wurden 
weitere Ansatzpunkte vorgeschlagen, die vor allem die Rahmenbedingungen 
des Pflegefinanzierungssystems beeinflussen. So empfiehlt bspw. der Deutsche 
Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. den Ländern, ihre gesetzliche In-
frastrukturverantwortung stärker wahrzunehmen, um eine leistungsfähige sowie 
flächendeckende Pflegeinfrastruktur zu gewährleisten. Darüber hinaus sollten 
Prävention und Gesundheitsförderung gestärkt werden, um Pflegebedürftigkeit 
zu verringern, hinauszuzögern oder zu vermeiden. Zur Begrenzung der pflege-
bedingten Eigenanteile werden für eine jährliche Dynamisierung der Leistungen 
entsprechend der Preis- sowie Personalkostenentwicklung in der Pflege und für 
das Modell des Sockel-Spitze-Tauschs4 plädiert (Deutscher Verein für öffentliche 
und private Fürsorge e. V., 2020, S. 6-10, 18).

4 Im Allgemeinen wird beim Sockel-Spitze-Tausch das bestehende Verhältnis von Ver-
sicherungsleistungen (Sockel) und Eigenfinanzierung (Spitze) umgekehrt. Demzufolge 
wird von den leistungsberechtigten Pflegebedürftigen ein einheitlicher Sockelbetrag 
gezahlt, während darüber hinausgehende Kosten von der Pflegekasse finanziert werden 
(Rothgang & Kalwitzki, 2019).
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7 Fazit

Mit über 4,1 Mio. Personen hat die Zahl der Pflegebedürftigen im Jahr 2019 den 
höchsten bisher verzeichneten Stand erreicht. Im Wesentlichen ist der Anstieg 
einerseits auf die demografische Entwicklung und andererseits auf Ausweitungen 
der Leistungsberechtigung im Rahmen von Gesetzesänderungen zurückzuführen. 
Infolgedessen haben sich die Ausgaben für pflegerische Leistungen der insgesamt 
acht Ausgabenträger von 1992 bis 2020 auf rund 102 Mrd. EUR fast vervierfacht. 
Seit 1995 wies die SPV, die den größten Kostenanteil der pflegerischen Leistun-
gen trägt, den stärksten Ausgabenanstieg unter allen Ausgabenträgern auf. Da 
sich die Ausgaben fast verzehnfachten, wurden die Beitragssätze von anfänglich 
1,0 % auf 3,1 % bzw. 3,4 % angehoben. Auch die Ausgaben der PPV nahmen 
stark zu. Trotz des Ziels, die finanziellen Belastungen der Pflegebedürftigen zu 
mildern, nahmen die pflegerischen Ausgaben des Ausgabenträgers private Haus-
halte und private Organisationen ohne Erwerbszweck zu. Ebenso ist bei den 
Versicherten in stationärer Pflege, die in diesem Ausgabenträger mit enthalten 
sind, die durchschnittliche finanzielle Belastung gestiegen. Hinsichtlich der an-
gestrebten finanziellen Entlastung der GKV konnte zwar eine geringe Abnahme 
der Pflegeausgaben mit der Einführung der Pflegeversicherung erzielt werden, 
allerdings stiegen die pflegerischen Ausgaben der GKV trotz abnehmenden Fi-
nanzierungsanteilen an den gesamten Pflegeausgaben bis 2020 auf fast das 
doppelte Niveau von 1999. Die öffentlichen Haushalte konnten, wenn auch in 
begrenztem Maße, entlastet werden. Zudem sind die Zahl der Empfänger:innen 
und die Nettoausgaben der Hilfe zur Pflege gesunken.

Auch in Zukunft muss mit einer steigenden Zahl der Pflegebedürftigen aufgrund 
des demografischen Wandels gerechnet werden, sodass für die SPV Pflegefall-
zahlen zwischen 5,1 Mio. und 6,5 Mio. im Jahr 2050 prognostiziert werden. Zu-
dem bewirken vor allem demografische und sozialstrukturell bedingte Trends eine 
Nachfrageverschiebung zu professioneller sowie vollstationärer Pflege. Angemes-
sene Leistungsdynamisierungen, um den Anstieg der Eigenanteile der privaten 
Haushalte zu begrenzen und eine zunehmende Zahl der Empfänger:innen von 
Hilfe zur Pflege zu verhindern, führen zu zusätzlichen Ausgabensteigerungen 
in der SPV und PPV. Infolgedessen wird für das Jahr 2050 ein Beitragssatz in 
der SPV von 4,6 % prognostiziert. Zwar sind die Prognosen mit einigen aus 
den Annahmen resultierenden Unsicherheiten verbunden, jedoch erscheint die 
Zukunftstauglichkeit des Finanzierungssystems der Pflege fraglich. Auch die an-
deren umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme der Kranken, Renten-, Un-
fall- sowie Arbeitslosenversicherung werden mit den Effekten der demografischen 
Entwicklung konfrontiert, sodass die Summe der Sozialversicherungsabgaben die 
Beitragszahler:innen finanziell überfordern könnte (Arentz, 2019, S. 19). Zusätz-
lich ist aufgrund des hohen zukünftigen Finanzierungsbedarfs unklar, inwieweit 
die derzeitigen Leistungsansprüche dauerhaft erfüllt werden können. Wenn ein 
Absinken des realen Pflegeversicherungsleistungsniveaus und starke Beitrags-
satz- bzw. Prämienanstiege vermieden werden sollen, scheint eine Reform un-
umgänglich.
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Um das Finanzierungssystem langfristig tragfähig zu gestalten, existieren zwar 
verschiedene Ansatzpunkte sowie Reformoptionen, jedoch sind diese zum Teil 
mit möglichen ungewollten Effekten sowie weitreichenden Verteilungswirkun-
gen verbunden. Sowohl ein Systemwechsel als auch die Weiterentwicklung des 
bestehenden Systems der umlagefinanzierten SPV weisen bestimmte Chancen 
sowie Grenzen auf. Folglich besteht im Rahmen einer Reformierung des Finanzie-
rungssystems die Frage, wie die Reformoptionen insgesamt unter Berücksichti-
gung sowohl ihrer finanziellen als auch weiteren Auswirkungen zu bewerten sind. 
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